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Anpassung der Verteilerschlüssel 
nach der Landesaufnahmegesetz-

Durchführungsverordnung

Bekanntmachung des Ministeriums für Soziales, 
Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz

Vom 9 . Dezember 2019

Aufgrund des § 1 Absatz 3, auch in Verbindung mit § 2 Absatz 2, 
der Landesaufnahmegesetz-Durchführungsverordnung vom 
19 . Oktober 2016 (GVBl . II Nr . 55) wird bekannt gemacht:

1 . Der Verteilerschlüssel nach § 1 Absatz 1 der Landesaufnah-
megesetz-Durchführungsverordnung beträgt ab dem Jahr 
2020:

Anlage 1

 Verteilerschlüssel in Zuständigkeit des Landesamtes 
für Soziales und Versorgung

 
Lfd. 
Nr.

Kommune Aufnahme-
quote

1 Landkreis Barnim 7,0 Prozent

2 Landkreis Dahme-Spreewald 8,4 Prozent

3 Landkreis Elbe-Elster 2,8 Prozent

4 Landkreis Havelland 5,6 Prozent

5 Landkreis Märkisch-Oderland 7,7 Prozent

6 Landkreis Oberhavel 9,2 Prozent

7 Landkreis Oberspreewald-Lausitz 3,6 Prozent

8 Landkreis Oder-Spree 7,7 Prozent

9 Landkreis Ostprignitz-Ruppin 3,0 Prozent

10 Landkreis Potsdam-Mittelmark 10,4 Prozent

11 Landkreis Prignitz 1,9 Prozent

12 Landkreis Spree-Neiße 3,3 Prozent

13 Landkreis Teltow-Fläming 8,5 Prozent

14 Landkreis Uckermark 4,1 Prozent

15 Stadt Brandenburg an der Havel 1,6 Prozent

16 Stadt Cottbus 3,2 Prozent

17 Stadt Frankfurt (Oder) 1,2 Prozent

18 Landeshauptstadt Potsdam 10,8 Prozent

BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

2 . Der Verteilerschlüssel nach § 2 Absatz 1 der Landesaufnah-
megesetz-Durchführungsverordnung beträgt ab dem Jahr 
2020:

Anlage 2

 Verteilerschlüssel in Zuständigkeit der Zentralen Aus-
länderbehörde

Lfd. 
Nr.

Kommune Aufnahme-
quote

1 Landkreis Barnim 7,1 Prozent

2 Landkreis Dahme-Spreewald 6,8 Prozent

3 Landkreis Elbe-Elster 4,3 Prozent

4 Landkreis Havelland 6,4 Prozent

5 Landkreis Märkisch-Oderland 7,7 Prozent

6 Landkreis Oberhavel 8,2 Prozent

7 Landkreis Oberspreewald-Lausitz 4,4 Prozent

8 Landkreis Oder-Spree 7,1 Prozent

9 Landkreis Ostprignitz-Ruppin 4,4 Prozent

10 Landkreis Potsdam-Mittelmark 8,6 Prozent

11 Landkreis Prignitz 3,5 Prozent

12 Landkreis Spree-Neiße 4,6 Prozent

13 Landkreis Teltow-Fläming 6,7 Prozent

14 Landkreis Uckermark 5,3 Prozent

15 Stadt Brandenburg an der Havel 2,7 Prozent

16 Stadt Cottbus 3,6 Prozent

17 Stadt Frankfurt (Oder) 2,1 Prozent

18 Landeshauptstadt Potsdam 6,5 Prozent

Feststellung des Unterbleibens 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
für das Vorhaben „Errichtung und Betrieb 

einer Photovoltaik-Freiflächenanlage“ 
auf der Deponie Lübben Ratsvorwerk 

in 15907 Lübben (Spreewald)
   

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt
Vom 20 . Dezember 2019

Der Kommunale Abfallentsorgungsverband „Niederlausitz“ 
(KAEV), Frankfurter Straße 45 in 15907 Lübben (Spreewald) 
 beantragt die Errichtung und den Betrieb einer Photovoltaik-Frei-
flächenanlage auf dem Deponiekörper der Deponie Lübben Rats-
vorwerk im Landkreis Dahme-Spreewald in der Gemarkung Lüb-
ben (Spreewald), Flur 29, Flurstücke 446, 559, 561, 563 und 565 .



1448 Amtsblatt für Brandenburg – Nr . 51 vom 23 . Dezember 2019

Der Antragsteller plant auf dem Deponiekörper der Deponie, in 
den Bereichen der Bauabschnitte 2 und 3, eine Photovoltaik-
Freiflächenanlage zu errichten und zu betreiben. Im 2. Bau-
abschnitt sollen auf einer Fläche von circa 0,67 Hektar (ha)  
2 240 Module mit einer Leistung von 750 Kilowatt peak (kWp) 
errichtet werden . Im 3 . Bauabschnitt kommen auf einer Fläche 
von circa 0,63 ha weitere 2 240 Module mit einer Leistung von 
750 kWp hinzu .

Dies stellt eine wesentliche Änderung der Deponie Lübben 
Ratsvorwerk nach § 35 Absatz 3 Nummer 2 des Gesetzes zur 
Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umwelt-
verträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG) dar . 

Nach § 5 in Verbindung mit § 9 Absatz 1 Nummer 2 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) war für 
das beantragte Vorhaben eine allgemeine Vorprüfung zur 
Feststellung der UVP-Pflicht durchzuführen.

Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsver-
fahrens auf der Grundlage der vom Vorhabenträger vorgelegten 
Unterlagen sowie eigener Informationen .

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für 
das oben genannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht.

Das Vorhaben ist auf der Grundlage der Anlage 3 zum UVPG 
nicht mit erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen ver-
bunden . Mit erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
der Schutzgüter Mensch einschließlich menschlicher Gesund-
heit, Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen, biologische Viel-
falt und Landschaftsbild ist unter Berücksichtigung der vorge-
sehenen Vermeidungs-, Verminderungs-, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen nicht zu rechnen .

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar . 

Im Internet ist diese Bekanntmachung auf folgender Seite ab-
rufbar: 

https://lfu .brandenburg .de/info/t16 .

Rechtsgrundlagen

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung 
der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreis-
laufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24 . Februar 2012 (BGBl . I 
S . 212), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes 
vom 20 . Juli 2017 (BGBl . I S . 2808)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24 . Februar 2010 (BGBl . I 
S . 94), zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom  
13 . Mai 2019 (BGBl . I S .  706)

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1

Referat T 16 (Abfallwirtschaft)

Teilaufhebung einer Erlaubnis

Bekanntmachung des
Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

Vom 2 . Dezember 2019

Gemäß § 19 des Bundesberggesetzes (BBergG) vom 13 . Au-
gust 1980 (BGBl . I S . 1310), zuletzt geändert durch Artikel 2 
Absatz 4 des Gesetzes vom 20 . Juli 2017 (BGBl . I S . 2808), ist 
dem Antrag der

CEP Central European Petroleum GmbH
mit Sitz in Berlin,

eingetragen beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
im Handelsregister unter HRB 113929 B,

auf Aufhebung eines 414 564 600 m² großen Flächenteils der 
am 26 . Oktober 2007 vom Landesamt für Bergbau, Geologie 
und Rohstoffe Brandenburg gemäß § 7 BBergG erteilten und 
bis zum 26 . Oktober 2022 befristeten Erlaubnis zur Aufsuchung 
von

Kohlenwasserstoffen nebst den bei ihrer Gewinnung 
anfallenden Gasen

zu gewerblichen Zwecken für das Feld Lübben (Feldesnum-
mer: 11-1522) mit Datum vom 17 . Oktober 2019 stattgegeben 
worden .

Die verbleibende Fläche des in den Landkreisen Spree-Neiße, 
Dahme-Spreewald, Oder-Spree und der kreisfreien Stadt Cott-
bus gelegenen Erlaubnisfeldes beträgt nach der Teilaufhebung 
734 110 800 m² .

Mit dieser Bekanntmachung erlischt die Aufsuchungserlaubnis 
im aufgehobenen Feldesteil .
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Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald

Bestätigung des Jahresabschlusses 2018 
und der Bilanz zum 31.12.2018 der
Regionalen Planungsgemeinschaft 

Lausitz-Spreewald

Vom 3 . Dezember 2019

Die Regionalversammlung hat mit Beschluss-Nr . 53/221/19 
vom 3 . Dezember 2019 den Jahresabschluss 2018 und die 
 Bilanz zum 31 . Dezember 2018 sowie mit Beschluss- 
Nr . 53/222/19 vom 3 . Dezember 2019 die Entlastung des Vor-
standes und des Vorsitzenden der Regionalen Planungsgemein-
schaft Lausitz-Spreewald bestätigt .

Cottbus, 3 . Dezember 2019

Loge
Vorsitzender der Regionalversammlung

Die Unterlagen liegen während der Geschäftszeiten zur  
Einsichtnahme in der Regionalen Planungsstelle, Gulbener 
Straße 24, 03046 Cottbus, aus . Um telefonische Voranmeldung 
unter 0355 4949 2410 wird gebeten .

1. Nachtragshaushaltsatzung 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 

für das Haushaltsjahr 2019 

Vom 3 . Dezember 2019

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg wird nach Beschluss der Regionalversammlung 
vom 3 . Dezember 2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 
 

§ 1
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
  

BEKANNTMACHUNGEN DER KÖRPERSCHAFTEN, ANSTALTEN UND 
STIFTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

die bisher 
festgesetzten 

Gesamtbeträge 
von

EUR

erhöht um

EUR

vermindert um

EUR

und damit der 
Gesamtbetrag 
einschließlich 

Nachträge 
festgesetzt auf

EUR
im Ergebnisplan 
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen

außerordentliche Erträge
außerordentliche Aufwendungen

748 .300 
735 .400

0 
0

32 .700 
29 .400 

0
0

85 .000
125 .600

0
0

696 .000 
639 .200 

0
0

Im Finanzhaushalt
die Einzahlungen
die Auszahlungen

davon bei den:
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven
Auszahlungen an Liquiditätsreserven

771 .800 
738 .900 

742 .300 
709 .400 

29 .500 
29 .500 

0
0
0
0

4 .500 
1 .400 

4 .000 
900 

500 
500 

0
0
0
0

56 .300
77 .100 

56 .300
77 .100

0
0 

0
0
0
0

720 .000 
663 .200 

690 .000 
633 .200 

30 .000 
30 .000 

0
0
0
0
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§ 2 

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht 
verändert .  
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird 
nicht geändert . 
 

§ 4 
 
Die Umlagen werden nicht geändert . 
 

§ 5
 
1 . Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Auf-

wendungen als für die Regionale Planungsgemeinschaft 
Lausitz-Spreewald von wesentlicher Bedeutung angesehen 
werden, wird auf 

25 .000 EUR 
  festgesetzt . 
  
2 . Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmä-

ßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zu-
stimmung des Vorstandes der Regionalen Planungsgemein-
schaft Lausitz-Spreewald bedürfen, wird auf

5 .000 EUR 
 festgesetzt . 
 
3 . Die Wertgrenzen, ab denen eine Nachtragssatzung zu erlas-

sen ist, werden bei: 
 

a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden 
Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis um 

30 .000 EUR 
und 

 
b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzel-

aufwendungen oder Einzelauszahlungen von mehr als 
5 .000 EUR 

 des Haushaltsansatzes in einzelnen Konten festgesetzt . 

§ 6
 
(1) Nichtverbrauchte Mittel aus der Umlage gemäß § 4 der 
Nachtragshaushaltssatzung 2019 vom 3 . Dezember 2019 sind 
in das Folgejahr übertragbar . 
 
(2) Der Stellenplan wird, wie im 1 . Nachtragshaushaltsplan 
2019 dargestellt, geändert . 
 

Cottbus, den 3 . Dezember 2019 

Loge
Vorsitzender der Regionalversammlung

Die Unterlagen liegen während der Geschäftszeiten zur  
Einsichtnahme in der Regionalen Planungsstelle, Gulbener 
Straße 24, 03046 Cottbus, aus . Um telefonische Voranmeldung 
unter 0355 4949 2410 wird gebeten .

Haushaltssatzung
der Regionalen Planungsgemeinschaft 

Lausitz-Spreewald für das Haushaltsjahr 2020

Vom 3 . Dezember 2019

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg wird nach Beschluss der Regionalen Planungs-
gemeinschaft Lausitz-Spreewald vom 3 . Dezember 2019 fol-
gende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird
 
1 . im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

 ordentlichen Erträge auf 760 .300 EUR
 ordentlichen Aufwendungen auf 819 .400 EUR

 außerordentlichen Erträge auf 0 EUR
 außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR

2 . im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

 Einzahlungen auf 764 .800 EUR
 Auszahlungen auf 823 .900 EUR

 festgesetzt .

 Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaus-
haltes entfallen auf:

 Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf 752 .300 EUR
 Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf 811 .400 EUR
 
 Einzahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit auf 12 .500 EUR
 Auszahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit auf  12 .500 EUR
 
 Einzahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR
 Auszahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR
 
 Einzahlungen aus der Auflösung 
 von Liquiditätsreserven 0 EUR
 Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0 EUR
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§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt .

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Die Umlage für die Regionale Planungsstelle nach § 16 der 
Hauptsatzung der Regionalen Planungsgemeinschaft Lausitz-
Spreewald wird gemäß Beschluss der Regionalversammlung 
vom 3 . Dezember 2019 wie folgt veranschlagt:

LK Dahme-Spreewald 4 .391,00 EUR
LK Elbe-Elster 2 .666,00 EUR
LK Oberspreewald-Lausitz 2 .869,00 EUR
LK Spree-Neiße  2 .971,00 EUR
Stadt Cottbus 2 .603,00 EUR

(2) Die Umlage für das Regionale Energiekonzept (REK) 
RENplus nach § 16 der Hauptsatzung der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald wird gemäß Beschluss 
der Regionalversammlung vom 3 . Dezember 2019 wie folgt 
veranschlagt:

LK Dahme-Spreewald 6 .940,00 EUR
LK Elbe-Elster 4 .214,00 EUR
LK Oberspreewald-Lausitz 4 .535,00 EUR
LK Spree-Neiße  4 .697,00 EUR
Stadt Cottbus 4 .114,00 EUR

Die Zahlung der Umlagen ist am 30 .04 .2020 fällig .

§ 5

1 . Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Auf-
wendungen als für die Regionale Planungsgemeinschaft 
Lausitz-Spreewald von wesentlicher Bedeutung angesehen 
werden, wird auf 

25 .000 EUR 
 festgesetzt .

2 . Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmä-
ßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zu-
stimmung des Vorstandes der Regionalen Planungsgemein-
schaft Lausitz-Spreewald bedürfen, wird auf 

5 .000 EUR 
 festgesetzt .

3 . Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen 
ist, werden bei:

a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden 
Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis um 

30 .000 EUR
 und 

b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzel-
aufwendungen oder Einzelauszahlungen von mehr als

5 .000 EUR
 des Haushaltsansatzes in einzelnen Konten festgesetzt . 

§ 6

Nicht verbrauchte Mittel aus der Umlage gemäß § 4 der Haus-
haltssatzung 2020 vom 3 . Dezember 2019 sind in das Folgejahr 
übertragbar . 

Cottbus, den 3 . Dezember 2019

Loge
Vorsitzender der Regionalversammlung

Die Unterlagen liegen während der Geschäftszeiten zur  
Einsichtnahme in der Regionalen Planungsstelle, Gulbener 
Straße 24, 03046 Cottbus, aus . Um telefonische Voranmeldung 
unter 0355 4949 2410 wird gebeten .
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BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE

Zwangsversteigerungssachen

Für alle nachstehend veröffentlichten Zwangsversteigerungs-
sachen gilt Folgendes:

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt oder 
wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetra-
gen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Termin 
vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden . Er 
muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Antragsteller bzw . 
Gläubiger widerspricht . Das Recht wird sonst bei der Feststel-
lung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Ver-
teilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers 
und den übrigen Rechten nachgesetzt . Soweit die Anmeldung 
oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unter-
bleibt oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der 
Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt .

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung 
aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsver-
folgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzutei-
len . Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift 
der Geschäftsstelle abgeben .

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungs- 
gegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs 
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstwei-
lige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht 
den Zuschlag erteilt . Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der 
Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am

Dienstag, 18. Februar 2020, 9:30 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), 
Müllroser Chaussee 55, Saal 302 öffentlich versteigert werden:
die Miteigentumsanteile an dem Grundstück
lfd . Nr . 1, Gemarkung Eisenhüttenstadt, Flur 1, Flurstück 3/2, 

Gebäude- und Freifläche, Beeskower Str. 3, Größe: 
3 .842 m² 

eingetragen im Grundbuch von Eisenhüttenstadt Blatt 73; 
 Bebauung mit einem ehemaligen Verwaltungs- und Produktions-
gebäude nebst Nebengebäuden .
Es besteht Einsturzgefahr .
Auf dem Grundstück befinden sich schadstoffbelastete Abfälle.
Postanschrift: 15890 Eisenhüttenstadt, Beeskower Straße 3 .

Verkehrswert für jeden ½-Anteil 0,50 EUR
Gesamtverkehrswert: 1,00 EUR .  
 

Der Versteigerungsvermerk ist am 20 .07 .2017 in das 
Grundbuch eingetragen worden .
Az .: 3 K 58/17

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Donnerstag, 20. Februar 2020 um 11:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll-
roser Chaussee 55, 15236 Frankfurt (Oder), Saal 302 öffentlich 
versteigert werden:
Grundbucheintragung: Eingetragen im Grundbuch von Gosen 
Blatt 316, Flur 3, Flurstück 149/2, Wirtschaftsart u . Lage Erho-
lungsfläche, Gebäude- und Freifläche, Storkower Straße 37, 
1 .161 m²
Storkower Straße 37, 15537 Gosen-Neu Zittau
Nutzung: Einfamilienhaus, 

Verkehrswert: 224 .000,00 EUR

Der Versteigerungsvermerk ist am 05 .11 .2018 in das Grund-
buch eingetragen worden .
Az .: 3 K 70/18

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 25. Februar 2020, 9:30 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll-
roser Chaussee 55, 15236 Frankfurt (Oder) öffentlich verstei-
gert werden: 
das im Teileigentumsgrundbuch von Fürstenwalde/Spree 
Blatt 9450
eingetragene Teileigentum; Bezeichnung gemäß Bestandsver-
zeichnis:
lfd . Nr . 1, 30,27/1 .000stel Miteigentumsanteil an dem Grund-

stück der Gemarkung Fürstenwalde/Spree, Flur 95, 
Flurstück 128, Gebäude- und Freifläche, Ehren-
fried-Jopp-Straße 78, 79, Größe: 1.218 m²,

verbunden mit dem Sondereigentum an der Garage Nr . G 6 des 
Aufteilungsplanes . Für jeden Miteigentumsanteil ist ein Grund-
buchblatt angelegt (Grundbuch von Fürstenwalde/Spree Blät-
ter 9433 bis 9451) . Der hier eingetragene Miteigentumsanteil 
ist durch die zu den anderen Miteigentumsanteilen gehörenden 
Sondereigentumsrechte beschränkt . Objektbeschreibung/Lage 
(lt . Angabe d . Sachverständigen): zur Zeit vermietete Garage 
innerhalb einer Garagenzeile 
Postanschrift: Ehrenfried-Jopp-Straße 78 - 79, 15517 Fürsten-
walde/Spree;

Verkehrswert: 7 .000,00 EUR

Der Versteigerungsvermerk ist am 17 .09 .2018 in das Grund-
buch eingetragen worden .
Az .: 3 K 59/18
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Aufgebotssachen

Amtsgericht Fürstenwalde/Spree

Aufgebot

Frau Dagmar Ingrid Brigitte Leue, Thürnagelstraße 5, 12555 Ber-
lin hat den Antrag auf Kraftloserklärung einer abhandengekom-
menen Urkunde bei Gericht eingereicht . 

Es handelt sich um den Grundschuldbrief, Gruppe 02, Brief-
nummer 16386669, über die im Grundbuch des Amtsgerichts 
Fürstenwalde/Spree, Gemarkung Schöneiche, Blatt 4682, in 

Abteilung III Nr . 15 eingetragene Grundschuld zu 300 .000,00 DM 
mit 16 vom Hundert Jahreszinsen .

Eingetragener Berechtigter: Herr Klaus Leue, geboren am 
22 .10 .1936 und Frau Dagmar Leue, geborene Rublack, geboren 
am 11 .10 .1944

Der Inhaber des Grundschuldbriefs wird aufgefordert, seine 
Rechte spätestens bis zu dem 02 .04 .2020 vor dem Amtsgericht 
Fürstenwalde/Spree, Eisenbahnstraße 8, 15517 Fürstenwalde/
Spree, Az: 26 UR II 1/19 anzumelden und die Urkunde vorzu-
legen, da ansonsten die Kraftloserklärung des Briefes erfolgen 
wird . 

Fürstenwalde/Spree, 02 .12 .2019
Az .: 26 UR II 1/19
 .

SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH

Gemeinsamer Tarif der im Verkehrsverbund
Berlin-Brandenburg zusammenwirkenden 

Verkehrsunternehmen (VBB-Tarif)

Gültig ab 1 . Januar 2020

Teil A

Beförderungsbedingungen

§ 1
Geltungsbereich

(1) Die Beförderungsbedingungen gelten für die Beförderung im 
Eisenbahn-Regional-, S-Bahn-, U-Bahn-, Straßenbahn- und 
Obusverkehr sowie im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen und 
auf Fähren. Die Verkehrsmittel dienen der Personenbeförderung.

(2) Der Abschluss des Beförderungsvertrages erfolgt mit dem 
Verkehrsunternehmen, dessen Verkehrsmittel der Kunde betritt . 
Soweit das Verkehrsmittel im Auftragsverkehr fährt, ist der 
Auftraggeber Vertragspartner .

§ 2
Anspruch auf Beförderung

(1) Anspruch auf Beförderung besteht, soweit nach den Vor-
schriften des für den jeweiligen Verkehr geltenden Gesetzes 
(Personenbeförderungsgesetz [PBefG] und Allgemeines Eisen-
bahngesetz [AEG]) und den aufgrund dieser Gesetze erlassenen 
Rechtsvorschriften (Verordnung über die Allgemeinen Beför-
derungsbedingungen für den Straßenbahn- und Obusverkehr 
sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen [VO-ABB] oder 
die Eisenbahn-Verkehrsordnung [EVO]) eine Beförderungs-
pflicht gegeben ist.

(2) Sachen werden nur nach Maßgabe des § 11 und Tiere nur 
nach Maßgabe des § 12 befördert.

§ 3
Von der Beförderung ausgeschlossene Personen

(1) Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung 
des Betriebes oder für die Fahrgäste darstellen, sind von der 
Beförderung ausgeschlossen. Soweit diese Voraussetzungen 
vorliegen, sind insbesondere ausgeschlossen

1. Personen, die unter Einfluss alkoholischer Getränke oder 
anderer berauschender Mittel stehen,

2 . Personen mit ansteckenden Krankheiten gemäß Infektions-
schutzgesetz,

3 . Personen mit Waffen, die unter das Waffengesetz fallen, es 
sei denn, dass sie zum Führen von Waffen berechtigt sind,

4 . Personen, die Gewaltbereitschaft zeigen beziehungsweise 
Gewalt ausüben,

5 . verschmutzte und/oder übel riechende Personen .

(2) Kinder bis zum vollendeten 4 . Lebensjahr werden nur in 
Begleitung einer Aufsichtsperson befördert. Kinder vor Vollen-
dung des 6. Lebensjahres können von der Beförderung ausge-
schlossen werden, sofern sie nicht auf der ganzen Fahrstrecke 
von Personen begleitet werden, die mindestens das 6 . Lebens-
jahr vollendet haben; die Vorschriften des Absatzes 1 bleiben 
unberührt .

(3) Über den Ausschluss von Personen entscheidet das Be-
triebspersonal. Betriebspersonal im Sinne dieser Beförderungs-
bedingungen sind alle von dem Verkehrsunternehmen zur Er-
füllung seiner Aufgaben beauftragten Personen . Das 
Betriebspersonal übt das Hausrecht für das Verkehrsunterneh-
men aus . 

(4) Auf Aufforderung des Betriebspersonals sind nicht nur das 
Verkehrsmittel, sondern auch die Betriebsanlagen zu verlassen . 
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Der rechtmäßige Ausschluss von der Fahrt beziehungsweise 
der rechtmäßige Verweis einer Person aus dem Verkehrsmittel 
beziehungsweise von der Betriebsanlage begründet keinen An-
spruch auf Schadenersatz .

§ 4
Verhalten der Fahrgäste

(1) Fahrgäste haben sich bei Benutzung der Betriebsanlagen 
und Verkehrsmittel so zu verhalten, wie es die Sicherheit und 
Ordnung des Betriebes, ihre eigene Sicherheit und die Rück-
sicht auf andere Personen gebieten . Anweisungen des Betriebs-
personals ist zu folgen .

Neben den Beförderungsbedingungen des VBB-Tarifs gelten 
für das Verhalten in Bahnanlagen und Verkehrsmitteln die je-
weiligen Benutzungs- und Hausordnungen der einzelnen Ver-
kehrsunternehmen .

(2) Fahrgästen ist insbesondere untersagt:

1 . sich mit dem Fahrzeugführer während der Fahrt zu unter-
halten,

2. die Türen eigenmächtig zu öffnen oder den automatischen 
Schließvorgang der Türen durch Offenhalten zu verzögern 
beziehungsweise zu verhindern,

3 . Gegenstände aus den Verkehrsmitteln zu werfen oder hin-
ausragen zu lassen,

4 . während der Fahrt auf- oder abzuspringen beziehungsweise 
an Schienenfahrzeugen zu surfen,

5 . ein als besetzt bezeichnetes Fahrzeug zu betreten,
6 . die Benutzbarkeit der Betriebseinrichtungen, der Durch-

gänge und der Ein- und Ausgänge durch zum Beispiel sper-
rige Gegenstände zu beeinträchtigen,

7 . im Bahnhofs- beziehungsweise Haltestellenbereich, auf 
Bahnhöfen oder in Verkehrsmitteln Sportgeräte zur Fortbe-
wegung zu benutzen oder dauerhaft abzustellen (zum Bei-
spiel E-Tretroller, Fahrräder, Inline Skates, City-Roller, 
Skateboards),

8 . Sicherheitseinrichtungen (zum Beispiel Notbremse, Not-
hähne, Signalanlagen) und Notrufeinrichtungen miss-
bräuchlich zu benutzen sowie nicht für den Fahrgast zur 
Benutzung dienende Betriebseinrichtungen zu öffnen und 
zu betätigen,

9 . in Verkehrsmitteln, auf Bahnsteiganlagen sowie im gesam-
ten Bahnhofsbereich zu rauchen oder elektronische Ziga-
retten oder Ähnliches zu verwenden; ausgenommen sind 
nur gekennzeichnete Raucherbereiche,

10 . Tonwiedergabegeräte, Tonrundfunkempfänger oder Musik-
instrumente zu benutzen (außer bei Vorliegen einer schrift-
lichen Erlaubnis des jeweiligen Verkehrsunternehmens) oder 
Tonwiedergabegeräte mit Kopfhörern zu benutzen, wenn 
durch die Lautstärke andere Fahrgäste belästigt werden,

11 . die Verkehrsmittel mit offenen Speisen (Speiseeis oder 
Ähnliches) und offenen Getränken zu betreten beziehungs-
weise diese während der Fahrt zu konsumieren,

12 . Verkehrsmittel zu beschädigen, zu verunreinigen oder zu 
beschmieren,

13 . in den Verkehrsmitteln oder innerhalb des Bahngebietes 
Handel zu treiben (außer in den dafür vorgesehenen Ver-

kaufsständen), Druckschriften zu verteilen, zu betteln, zu 
sammeln, zu werben oder mit dem Ziel des Gelderwerbs 
Schau- oder Darstellungen zu tätigen,

14. zum Fotografieren und Filmen im Bahngebiet zusätzliche 
künstliche Lichtquellen zu benutzen,

15 . Verkehrsmittel oder Betriebsanlagen zu betreten, die nicht 
zur Benutzung freigegeben sind .

(3) Die Fahrgäste dürfen die Verkehrsmittel nur an den Halte-
stellen betreten und verlassen . Ausnahmen bedürfen der Zu-
stimmung des Betriebspersonals . Soweit besonders gekenn-
zeichnete Eingänge oder Ausgänge vorhanden sind, sind diese 
beim Betreten oder Verlassen der Fahrzeuge zu benutzen . Es ist 
zügig ein- oder auszusteigen sowie in das Wageninnere aufzu-
rücken . Wird die bevorstehende Abfahrt angekündigt oder 
schließt sich eine Tür, darf das Verkehrsmittel nicht mehr betre-
ten oder verlassen werden. Jeder Fahrgast ist verpflichtet, sich 
im Verkehrsmittel stets festen Halt zu verschaffen .

(4) Fahrgäste, insbesondere Kinder, haben einen Sicherheitsab-
stand zur Bahnsteigkante beziehungsweise zur Fahrbahn einzu-
halten . Die Beaufsichtigung von Kindern obliegt den Beglei-
tern . Sie haben insbesondere dafür zu sorgen, dass Kinder nicht 
auf den Sitzplätzen knien oder stehen . Ferner sind nach Maßga-
be der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften  Sicherheitsgurte 
beziehungsweise die Rückhalteinrichtung zu benutzen .

(5) Verletzt ein Fahrgast trotz Ermahnung die ihm obliegenden 
Pflichten nach den Absätzen 1 bis 4, kann er von der Beförde-
rung ausgeschlossen werden; in schwerwiegenden Fällen ist 
eine vorherige Ermahnung nicht erforderlich .

(6) Bei Verunreinigungen von Fahrzeugen, Betriebsanlagen 
oder Betriebseinrichtungen geringen Ausmaßes werden 

- Reinigungskosten in Höhe von 30,00 EUR berechnet.

Bei Sachbeschädigungen von Fahrzeugen, Betriebsanlagen 
oder Betriebseinrichtungen geringen Ausmaßes werden folgen-
de Beträge in Rechnung gestellt:

- bei unbefugten Bemalungen (zum Beispiel Graffiti)  
60,00 EUR,

- bei Beschädigungen von Oberflächen (zum Beispiel Scrat-
ching) 150,00 EUR und

- bei Diebstahl von Ausrüstungsgegenständen (zum Beispiel 
Feuerlöscher) 50,00 EUR.

Diese Kosten werden durch das Betriebspersonal von demjeni-
gen erhoben, der als Verursacher festgestellt wurde oder dessen 
Urheberschaft auf Grund anderer Umstände (zum Beispiel Zeu-
genaussagen) feststeht . Bei Einzug durch die Verwaltung des 
Verkehrsunternehmens werden zudem Verwaltungskosten in 
Rechnung gestellt .

Bei Verschmutzungen oder Beschädigungen der Objekte größe-
ren Ausmaßes und Folgen von Betriebsstörungen (auch aus der 
Mitnahme von Sachen oder Tieren) werden dem Verursacher 
Kosten in Höhe des Aufwandes der Beseitigung beziehungs-
weise Wiederherstellung berechnet . Diese Kosten werden von 
der Verwaltung des Verkehrsunternehmens eingezogen . Sollte 
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eine Auswechslung eines Wagens beziehungsweise eines Zuges 
erforderlich sein, werden die Kosten für die Auswechslung be-
ziehungsweise Wiederherstellung und Verwaltungskosten in 
Rechnung gestellt .

(7) Beschwerden sind - außer in Fällen des § 6 Absatz 6 und  
§ 7 Absatz 3 - nicht an das Fahr- sondern an das Aufsichtsper-
sonal zu richten . Soweit die Beschwerden nicht durch das Auf-
sichtspersonal erledigt werden können beziehungsweise kein 
Aufsichtspersonal vor Ort ist, sind sie unter Angabe von Da-
tum, Uhrzeit, Wagen- und Linienbezeichnung sowie möglichst 
unter Beifügung des Fahrausweises an die Verwaltung des Ver-
kehrsunternehmens zu richten .

(8) Der Fahrgast darf die Notbremse oder die Türnotentriege-
lung nur bei Gefahr für seine Sicherheit, die Sicherheit anderer 
Fahrgäste, anderer Personen oder des Zuges betätigen . 

Wer missbräuchlich die Notbremse oder andere Sicherungsein-
richtungen betätigt, hat - unbeschadet einer Verfolgung im Straf- 
oder Bußgeldverfahren und weitergehender zivilrecht licher An-
sprüche - einen Betrag von 15,00 EUR zu zahlen . Dasselbe gilt, 
wenn gegen die Untersagung nach Absatz 2 Nummer 3 oder 
Nummer 9 verstoßen wird . 

Im Eisenbahnverkehr beträgt bei missbräuchlicher Betätigung 
der Notbremse der zu zahlende Betrag 200,00 EUR . Gleiches 
gilt für die missbräuchliche Auslösung eines Rauchmelders im 
Zug (insbesondere durch unerlaubtes Rauchen auf der Toilette), 
wenn es hierdurch zu einer Notbremsung oder einem außer-
planmäßigen Halt des Zuges kommt . Dem Reisenden bleibt der 
Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein geringerer Schaden 
entstanden ist .

(9) Sind bei Tätlichkeiten, Beleidigungen, Hausfriedensbruch, 
Beschädigung in Verkehrsmitteln und deren Einrichtungen, bei 
Schäden, die durch die Beförderung von Sachen oder Tieren 
verursacht werden, bei der Einziehung von Fahrausweisen so-
wie bei der Ablehnung der Zahlung des erhöhten Beförderungs-
entgeltes die Personalien eines Fahrgastes nicht eindeutig fest-
stellbar, kann er zu diesem Zweck gemäß § 229 BGB 
beziehungsweise § 127 Absatz 1 und 3 StPO im Fahrzeug be-
ziehungsweise auf dem Bahnsteig festgehalten oder veranlasst 
werden, mit dem Betriebspersonal die nächste Polizeidienst-
stelle aufzusuchen .

(10) Im Linienverkehr mit Omnibussen können entlang der  
Linienführung (im Stadtverkehr auf den im Fahrplan gekenn-
zeichneten Abschnitten) im Land Brandenburg ab 19:00 Uhr 
und in Berlin ab 20:00 Uhr jeweils bis Betriebsschluss Fahrgäs-
te außerhalb von Bus-Haltestellen aussteigen . Abweichungen 
werden örtlich bekannt gemacht.

Ausgenommen sind der Teilbereich A des Tarifbereichs Berlin 
sowie ein Aussteigehalt bei einer Entfernung von weniger als 
100 m bis zur nächsten Haltestelle .

Der Halte- und Aussteigewunsch ist dem Fahrer direkt und spä-
testens an der letzten, dem Wunschhalt davor liegenden Halte-
stelle mitzuteilen . Für die Überschaubarkeit der Aussteigesitua-

tion seitens des Fahrers sind derartige Ausstiege nur an der 
vorderen Tür möglich.

Ein Ausstieg ist nicht zulässig, 

- wenn gemäß § 12 Absatz 1 StVO Halteverbot besteht,
- wenn in zweiter Reihe gehalten werden müsste,
- auf Vorfahrtsstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften,
- bei Schnee- und Eisglätte sowie
- an Baustellen beziehungsweise anderen gefährlichen oder 

unübersichtlichen Stellen .

Die Entscheidung obliegt in jedem Fall dem Betriebspersonal .

(11) An Haltestellen oder Bedarfshaltestellen ist der Ein- oder 
Aussteigewunsch rechtzeitig durch das Betätigen der Halte-
wunschtaste im Fahrzeug oder an der Bedarfshaltestelle anzu-
melden . 

§ 5
Zuweisen von Wagen und Plätzen

(1) Das Betriebspersonal kann Fahrgäste auf bestimmte Wagen 
verweisen, wenn dies aus betrieblichen Gründen oder zur Erfül-
lung der Beförderungspflicht notwendig ist.

(2) Das Betriebspersonal ist berechtigt, Fahrgästen Plätze zuzu-
weisen; Anspruch auf einen Sitzplatz besteht nicht . Sitzplätze 
sind für schwerbehinderte Menschen, in der Gehfähigkeit be-
einträchtigte, ältere oder gebrechliche Personen, werdende 
Mütter und für Fahrgäste mit kleinen Kindern freizugeben .

§ 6
Beförderungsentgelte, Fahrausweise

(1) Für die Beförderung sind die festgesetzten Beförderungs-
entgelte zu entrichten . Hierfür werden im Namen und für Rech-
nung der Verkehrsunternehmen Fahrausweise ausgegeben . Sie 
gelten im Eisenbahn-Regionalverkehr in der 2 . Wagenklasse . 
Rechtsbeziehungen, die sich aus einer Beförderung ergeben, 
kommen nur mit dem Verkehrsunternehmen zustande, dessen 
Verkehrsmittel benutzt werden .

Fahrausweise können auch in elektronischer Form (elektroni-
sche Fahrausweise) wie folgt ausgegeben werden:

- auf einer Chipkarte (im Folgenden Chipkarte mit EFS ge-
nannt),

- auf Basis mobiler Endgeräte (im Folgenden Handy-Ticket 
genannt) .

Fahrausweise können auch zum Selbstausdrucken (im Folgen-
den Printticket genannt) ausgegeben werden; es gelten hier die 
jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ausgeben-
den Verkehrsunternehmen .

Handy-Tickets und Onlinetickets (Printtickets) sind nicht über-
tragbar und gelten nur in Verbindung mit einem Identifikations-
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merkmal je nach Systemanbieter (Name, Vorname [amtlichen 
Lichtbildausweis] oder angegebenes Kontrollmedium) für die 
auf dem Fahrausweis angegebene Person .

Fahrausweise sind nur gültig, wenn Sie durch das Verkehrsun-
ternehmen oder durch eine vom Verkehrsunternehmen autori-
sierte Stelle ausgegeben werden . Die gewerbliche beziehungs-
weise entgeltliche Weitergabe von Fahrausweisen durch Dritte 
und deren Nutzung ist untersagt .

Bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigung von Fahrausweisen 
besteht kein Anspruch auf Ersatz durch die Verkehrsunterneh-
men . Ausgenommen hiervon sind Chipkarten mit EFS . In die-
sen Fällen stellt das Verkehrsunternehmen gemäß Anlage 5 
Punkt 9 eine neue Chipkarte mit EFS aus . 

(2) Der Fahrgast hat vor Fahrtantritt einen Fahrausweis zu er-
werben. Sind auf Bahnhöfen oder an Haltestellen keine Ver-
kaufsstellen oder Fahrausweisautomaten vorhanden, so sind die 
Fahrausweise unverzüglich und unaufgefordert beim Fahr- 
oder Servicepersonal beziehungsweise am mobilen Fahraus-
weisautomaten im Verkehrsmittel zu erwerben .

Sofern bei Fahrtantritt kein Fahrausweis bis zum Ziel gelöst 
werden kann, ist beim Übergang auf das nächste Verkehrsmittel 
ein Fahrausweis für die Anschlussstrecke - gegebenenfalls auch 
an Automaten - zu lösen. Ein Anspruch auf Anrechnung des 
erstgelösten Fahrausweises auf den tarifmäßigen Preis zwi-
schen Ausgangs- und Zielpunkt besteht nicht .

(3) Ist der Fahrgast bei Fahrtantritt im Besitz eines Fahrauswei-
ses, der zu entwerten ist, so hat er die Entwertung unverzüglich 
und unaufgefordert selbst vorzunehmen:

- bei auf dem Bahnsteig ortsfest aufgestellten Fahrausweis-
entwertern vor Betreten des Verkehrsmittels,

- bei in den Verkehrsmitteln aufgestellten Fahrausweisent-
wertern beim Betreten des Verkehrsmittels .

Die Entwertung ist nur an Fahrausweisentwertern im VBB-Tarif-
gebiet gestattet .

Der Fahrgast hat sich von der Entwertung zu überzeugen .

Sind auf den Bahnhöfen oder im Verkehrsmittel keine Fahraus-
weisentwerter vorhanden, so sind die Fahrausweise unverzüg-
lich und unaufgefordert dem Betriebspersonal zur Entwertung 
auszuhändigen .

Ist bei Omnibussen der Einstieg an der ersten, vorderen Tür 
zwingend vorgeschrieben, ist der Fahrausweis beim Einstieg 
dem Fahrpersonal unaufgefordert vorzuzeigen . Chipkarten mit 
EFS sind unaufgefordert an das Kartenprüfgerät zu halten, bis 
die Beendigung der Fahrausweisprüfung signalisiert wird .

(4) Der Fahrgast hat den Fahrausweis bis zur Beendigung der 
Fahrt aufzubewahren und dem Betriebspersonal auf Verlangen 
unverzüglich zur Prüfung vorzuzeigen beziehungsweise auszu-
händigen . Die Fahrt gilt als beendet, wenn der Fahrgast an sei-
ner Zielhaltestelle das Verkehrsmittel sowie ggf . die Bahnsteig-
anlagen verlassen hat . Benutzt ein Fahrgast zu einer Fahrt 

mehrere Fahrausweise, so sind diese Fahrausweise bis zur Be-
endigung der Fahrt aufzubewahren .

(5) Kommt ein Fahrgast seiner Pflicht nach den Absätzen 2 bis 4 
trotz Aufforderung nicht nach, kann er von der Beförderung 
ausgeschlossen werden; die Pflicht zur Zahlung eines erhöhten 
Beförderungsentgeltes nach § 9 bleibt unberührt.

(6) Beanstandungen des Fahrausweises sind sofort vorzubrin-
gen . Spätere Beanstandungen werden nicht berücksichtigt .

(7) Inwieweit mit Fahrausweisen dieses Tarifs Züge des Eisen-
bahn-Fernverkehrs benutzt werden können wird besonders  
- auf Haltebahnhöfen dieser Züge durch Aushang - bekannt ge-
geben .

Besondere Regelungen für den Eisenbahn-Regionalverkehr 
und die S-Bahn

Für Verbindungen innerhalb des Tarifgebietes werden zur Be-
nutzung von Zügen des Eisenbahn-Regionalverkehrs und der 
S-Bahn nur Fahrausweise nach den Teilen B, C, D dieses Tarifs 
ausgegeben . Ausgenommen hiervon sind Fahrten auf Fahraus-
weisen zu gesondert bekannt gegebenen Sonderangeboten .

Besondere Regelungen für den Eisenbahn-Regionalverkehr

In Zügen des Eisenbahn-Regionalverkehrs ist ein Lösen von 
Fahrausweisen bei Zugbegleitern nur möglich, wenn ein Fahr-
gast unaufgefordert meldet, dass

- die Möglichkeit des Erwerbs eines Fahrausweises vor An-
tritt der Fahrt nicht bestand, weil ein Fahrkartenschalter 
oder Fahrkartenautomat nicht vorhanden, nicht geöffnet 
oder nicht betriebsbereit war,

- der Übergang in die 1 . Wagenklasse gewünscht wird,
- die Fortsetzung der Fahrt in einen Tarifbereich gewünscht 

wird, für den der ursprünglich gelöste Fahrausweis bezie-
hungsweise die mitgeführte Zeitkarte nicht ausreicht und 
auf dem Abgangsbahnhof die Möglichkeit des Erwerbs  
eines Fahrausweises für die anschließende Strecke nicht  
bestand .

Das Entwerten des Fahrausweises durch Zugbegleiter erfolgt 
nur, wenn ein Fahrgast unaufgefordert meldet, dass der Entwer-
ter des Zustiegsbahnhofs nicht betriebsbereit beziehungsweise 
nicht vorhanden gewesen ist .

Fahrausweise zur Entwertung, die einen vorhandenen Fahraus-
weis ergänzen, werden durch den Zugbegleiter entwertet, wenn 
sich der Fahrgast auf der in den entwertungsbedürftigen Gel-
tungsbereich einbrechenden Fahrt befindet und sich unaufge-
fordert beim Zugbegleiter meldet .

§ 7
Zahlungsmittel

(1) Das Beförderungsentgelt soll abgezählt bereitgehalten wer-
den. Das Personal ist nicht verpflichtet:
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- Geldbeträge über 10,00 EUR zu wechseln,
- mehr als 20 Münzstücke anzunehmen, 
- Eincentstücke im Betrag von mehr als 0,10 EUR anzuneh-

men, sowie
- erheblich beschädigte Geldscheine und Münzen anzuneh-

men .

(2) Soweit das Personal Geldbeträge über 10,00 EUR nicht 
wechseln kann, ist dem Fahrgast eine Quittung über den zurück-
behaltenen Betrag auszustellen . Es ist Sache des Fahrgastes, das 
Wechselgeld unter Vorlage der Quittung bei der Verwaltung des 
Verkehrsunternehmens abzuholen . Ist der Fahrgast mit dieser 
Regelung nicht einverstanden, hat er die Fahrt abzubrechen .

(3) Die mobilen Fahrausweisautomaten in den Verkehrsmitteln 
können als Zahlungsmittel generell Münzen im Wert von  
0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1,00 EUR und 
2,00 EUR annehmen . Die stationären Fahrausweisautomaten 
können auch Banknoten im Wert von 5,00 EUR, 10,00 EUR, 
20,00 EUR sowie 50,00 EUR annehmen. Die Fahrgäste können 
die Münzen und Banknoten in beliebiger Stückelung und Rei-
henfolge in die Verkaufsgeräte eingeben . Die Automaten sind 
zur Rückgabe von Wechselgeld eingerichtet . Falls einmal 
Wechselgeld im Automaten fehlt oder die Restgeldrückgabe 
aus sonstigen wichtigen Gründen außer Betrieb gesetzt ist, 
muss der Fahrgast passend zahlen . Darauf wird der Fahrgast 
besonders hingewiesen . In Fahrzeugen mit mobilen Fahraus-
weisautomaten ist das Personal nicht verpflichtet, Geld zu 
wechseln. Fahrausweisautomaten können auch für das bargeld-
lose Zahlen eingerichtet sein .

(4) Beanstandungen des Wechselgeldes oder der vom Personal 
ausgestellten Quittung müssen sofort vorgebracht werden .

Besondere Regelung für DB Regio

Im Falle einer Bezahlung von Fahrausweisen in Zügen kann die 
DB dem Reisenden, der nicht abgezählt zahlt, statt des Restgel-
des schuldbefreiend einen auf sechs Monate befristeten Über-
zahlungsgutschein ausstellen . Dieser kann in DB ReiseZentren 
gegen Bargeld eingetauscht werden .

§ 8
Ungültige Fahrausweise

(1) Fahrausweise, die entgegen den Vorschriften der Beförde-
rungsbedingungen oder des Beförderungstarifs benutzt oder 
nicht im Original vorgelegt werden, sind ungültig und können 
eingezogen werden . Dies gilt auch für Fahrausweise, die

1 . nicht vorschriftsmäßig ausgefüllt sind (zum Beispiel Über-
tragen der Kundenkartennummer auf den Wertabschnitt),

2 . nicht mit gültiger und vollständig aufgeklebter Wertmarke 
oder zugehörigem Wertabschnitt versehen sind,

3 . zerrissen, zerschnitten oder sonst stark beschädigt, stark be-
schmutzt, unleserlich, oder vom Fahrgast einlaminiert be-
ziehungsweise eingeschweißt sind, so dass sie nicht mehr 
überprüft werden können,

4 . eigenmächtig geändert sind,

5 . von Nichtberechtigten benutzt werden,
6 . zu anderen als zu den zulässigen Fahrten benutzt werden,
7 . wegen Zeitablaufs oder aus anderen Gründen verfallen sind,
8 . ohne das ggf . erforderliche, von der Ausgabestelle befestig-

te beziehungsweise integrierte Lichtbild benutzt werden,
9 . als Übergangsfahrscheine und Anschlussfahrausweise ohne 

einen Hauptfahrausweis vorgewiesen werden,
10 . mehrfach entwertet wurden, die Entwertungsmerkmale ra-

diert, geändert oder in sonstiger Weise verfälscht oder ma-
nipuliert wurden, eine Fälschung nicht auszuschließen oder 
aus anderen durch den Fahrgast zu vertretenden Gründen 
nicht mehr prüfbar ist,

11 . unrechtmäßig hergestellt oder unrechtmäßig erworben 
wurden,

12 . als Chipkarte mit EFS ausgegeben werden und gesperrt sind .

Entsprechendes gilt auch für Fahrberechtigungen und Berechti-
gungsnachweise zur Nutzung von Fahrausweisen sowie für 
zum Fahrausweis gehörende Kundenkarten.

Beförderungsentgelt wird nicht erstattet; Ersatzansprüche, ins-
besondere für Zeitverluste und Verdienstausfälle, sind ausge-
schlossen .

(1a) Für Fahrausweise, die als Chipkarte mit EFS ausgegeben 
werden und die zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht lesbar oder 
sonst verändert sind, wird eine Quittung (Prüfbeleg) ausge-
stellt, die im Rahmen des Tarifes als Fahrtberechtigung gilt . Sie 
berechtigt zur Beendigung der Fahrt bis zum Verlassen des be-
nutzten Fahrzeugs .

Chipkarten mit EFS, die nicht lesbar und sonst verändert sind, 
können durch das Kontrollpersonal zur Prüfung durch das Ver-
kehrsunternehmen eingezogen werden .

Über den Einzug der Chipkarte entscheidet ausschließlich das 
Kontrollpersonal .

Der Kunde ist verpflichtet, den Prüfbeleg und seine Chipkarte 
mit EFS - sofern diese nicht durch das Kontrollpersonal einge-
zogen wurde - innerhalb von sieben Tagen nach Ausstellung 
des Prüfbelegs bei seinem vertragsführenden beziehungsweise 
ausgebenden Verkehrsunternehmen zur Überprüfung vorzule-
gen. Handelt es sich bei dem EFS um eine persönliche Zeitkar-
te, so hat der Kunde in dieser Frist zusätzlich ein aktuelles 
Lichtbild einzureichen .

Die Überprüfung durch das Verkehrsunternehmen hat innerhalb 
von 14 Tagen ab Übergabe des Prüfbelegs und ggf . eines aktu-
ellen Lichtbilds durch den Kunden zu erfolgen . Nach der Über-
prüfung wird dem Kunden vom vertragsführenden beziehungs-
weise ausgebenden Unternehmen gemäß Anlage 5 Punkt 9 eine 
Ersatz-Chipkarte übersandt oder dem Kunden zur Abholung 
bereitgestellt .

(2) Ein Fahrausweis, der nur in Verbindung mit einer Beschei-
nigung oder einem im Beförderungstarif vorgesehenen Perso-
nenausweis zur Beförderung berechtigt, gilt als ungültig und 
kann eingezogen werden, wenn die Bescheinigung oder der 
Personenausweis auf Verlangen nicht vorgezeigt wird .
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(3) Um die Rückerlangung einer eingezogenen Zeitkarte hat 
sich der Fahrgast selbst zu bemühen . Diesbezügliche Anfragen 
sind an die zuständige Verwaltung des Verkehrsunternehmens 
zu richten, welches den Fahrausweis eingezogen hat .

(4) Soweit Chipkarten mit EFS, gemäß § 8 Absatz 1a durch das 
Kontrollpersonal nicht gelesen werden konnten, der Kunde ei-
nen Prüfbeleg erhalten und diesen ggf . inkl . seiner Chipkarte 
mit EFS und einem aktuellen Lichtbild bei seinem vertragsfüh-
renden Verkehrsunternehmen binnen sieben Tagen nach der 
Kontrolle eingereicht hat, erhält der Kunde für den Zeitraum ab 
Ausgabe des Prüfbelegs vom vertragsführenden Verkehrsunter-
nehmen eine Erstattung

- der eingereichten Fahrausweise oder der eingereichten 
Kaufbelege für über digitale Vertriebswege erworbene 
Fahrausweise gemäß des Geltungsbereichs des EFS oder

- für die Tage ohne nachgewiesene Fahrausweise in Höhe 
von 1/365 des Jahresbetrages gemäß des Geltungsbereichs 
des EFS .

Dies gilt nicht, soweit die Prüfung durch das Verkehrsunterneh-
men ergibt, dass es sich um eine ungültige Chipkarte mit EFS 
nach § 8 Absatz 1 Nummer 3, 4 oder 11 handelt . In diesem Fall 
gilt der Fahrausweis, der als Chipkarte mit EFS ausgegeben 
wurde, als zum Kontrollzeitpunkt ungültig gemäß Absatz 1 .

§ 9
Erhöhtes Beförderungsentgelt

(1) Ein Fahrgast ist zur Zahlung von erhöhtem Beförderungs-
entgelt verpflichtet, wenn er

1 . sich keinen gültigen Fahrausweis im Sinne des § 6 beschafft 
hat,

2 . einen ungültigen Fahrausweis, gemäß § 8 vorzeigt,
3 . sich einen gültigen Fahrausweis beschafft hat, diesen je-

doch bei einer Überprüfung nicht vorzeigen kann,
4 . andere erforderliche Fahrausweise (zum Beispiel Fahraus-

weise für ein mitgeführtes Fahrrad, einen mitgeführten 
Hund) nicht vorzeigen kann,

5 . den Fahrausweis, nicht oder nicht unverzüglich im Sinne 
des § 6 Absatz 3 entwertet hat oder entwerten ließ, oder

6 . den Fahrausweis auf Verlangen nicht vorzeigt oder aushän-
digt .

Eine Verfolgung im Straf- oder Bußgeldverfahren bleibt unbe-
rührt .

Die Vorschriften unter den Nummern 1 und 4 werden nicht an-
gewendet, wenn das Beschaffen oder die Entwertung des Fahr-
ausweises aus Gründen unterblieben ist, die der Fahrgast nicht 
zu vertreten hat .

(2) In den Fällen des Absatzes 1 erhebt das Verkehrsunterneh-
men jeweils ein erhöhtes Beförderungsentgelt von 60,00 EUR. 
Es kann jedoch das Doppelte des Beförderungsentgeltes für 
eine einfache Fahrt auf der vom Fahrgast zurückgelegten Stre-
cke erheben, sofern sich hiernach ein höherer Betrag als nach 
Satz 1 ergibt; hierbei kann das erhöhte Beförderungsentgelt 

nach dem Ausgangspunkt der Linie berechnet werden, wenn 
der Fahrgast die zurückgelegte Strecke nicht nachweisen kann .

Ist der Fahrgast nicht in der Lage, sofort den Gesamtbetrag von 
60,00 EUR zu begleichen, kann er einen Teilbetrag von 10,00 EUR 
zahlen . Über den gezahlten Betrag 60,00 EUR oder 10,00 EUR 
wird eine Quittung ausgestellt, die im Rahmen des Tarifes als 
Fahrtberechtigung gilt . Sie berechtigt zur Beendigung der Fahrt 
bis zum Verlassen des benutzten Verkehrsmittels . Kann das 
 erhöhte Beförderungsentgelt nicht vor Ort bezahlt oder angezahlt 
werden, ist zur Weiterfahrt das Nachlösen eines entsprechenden 
Fahrausweises erforderlich .

Bei Nicht- oder Teilzahlung des erhöhten Beförderungsentgel-
tes erhält der Fahrgast eine Zahlungsaufforderung ausgehändigt 
oder postalisch zugestellt . Der offene Betrag ist innerhalb von 
14 Tagen an das jeweilige Verkehrsunternehmen beziehungs-
weise an ein von diesem beauftragten Inkassobüro zu zahlen .

Wird das erhöhte Beförderungsentgelt nicht innerhalb der in 
der Zahlungsaufforderung gesetzten Frist entrichtet, wird für 
jede schriftliche Mahnung ein Bearbeitungsentgelt von mindes-
tens 5,00 EUR erhoben .

Der Fahrgast ist in jedem Fall verpflichtet, seine Personalien 
anzugeben und sich auf Verlangen auszuweisen .

Muss bei Nicht- oder Teilzahlung des erhöhten Beförderungs-
entgeltes zur Feststellung der Personalien eine Auskunft bei der 
zuständigen Landes- beziehungsweise Kommunalbehörde ein-
geholt werden, so sind die zusätzlich anfallenden Gebühren 
vom Fahrgast zu tragen .

Das Verkehrsunternehmen kann festlegen, bei der Fahrausweis-
prüfung durch die Fahrausweisprüfer im Verkehrsmittel im Fal-
le der Erhebung eines EBE ausschließlich Kartenzahlung zu 
akzeptieren .

(3) Das erhöhte Beförderungsentgelt ermäßigt sich (mit Aus-
nahme bei Nutzung übertragbarer Zeitkarten) im Falle von Ab-
satz 1 Nummer 3 auf 7,00 EUR, wenn der Fahrgast innerhalb 
einer Woche ab dem Feststellungstag bei der Verwaltung des 
Verkehrsunternehmens - ggf . auch online - nachweist, dass er 
zum Zeitpunkt der Feststellung Inhaber einer gültigen persön-
lichen Zeitkarte oder einer entsprechenden Fahrtberechtigung 
war .  

(4) Bei Verwendung von ungültigen Zeitkarten bleiben weiter-
gehende Ansprüche des Verkehrsunternehmens unberührt .

§ 10
Erstattung von Beförderungsentgelt

(1) Wird ein Fahrausweis nicht zur Fahrt benutzt, so kann das 
Beförderungsentgelt auf Antrag gegen Vorlage des Fahrauswei-
ses erstattet werden. Beweispflichtig für die Nichtnutzung des 
Fahrausweises ist der Fahrgast .

(2) Sofern nachstehend nichts Anderes geregelt ist, werden 
Fahrausweise mit aufgedrucktem Gültigkeitsdatum nur gegen 
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Rückgabe vor dem 1 . Geltungstag umgetauscht beziehungswei-
se erstattet .

(3) Für nicht oder nur teilweise benutzte Einzelfahrausweise, 
Tages-, Gruppen, Kleingruppen-Tageskarten, Gruppentages-
karten für Schüler beziehungsweise Mehrfahrtenkarten wird 
kein Ersatz geleistet . Absatz 9 bleibt hiervon unberührt . 

(4) Wird eine Zeitkarte in besonderen oder nicht vorhersehba-
ren Fällen (zum Beispiel Krankheit, Unfall oder Tod des Zeit-
karteninhabers) nicht oder nur teilweise benutzt, so wird das 
Beförderungsentgelt für die Zeitkarte unter Anrechnung des 
Beförderungsentgeltes für die durchgeführten Einzelfahrten auf 
Antrag gegen Rückgabe des Fahrausweises erstattet . Für die 
Feststellung des Zeitpunktes, bis zu dem Einzelfahrten - je Tag 
2 Fahrten - als durchgeführt gelten, ist der Tag der Rückgabe 
oder Hinterlegung der Zeitkarte oder - bei Übersendung mit der 
Post - das Datum des Poststempels oder - bei Tod des Zeitkar-
teninhabers - der Todestag maßgeblich .

Ein früherer Zeitpunkt kann nur bei persönlichen Zeitkarten 
und nur dann berücksichtigt werden, wenn die Bescheinigung 
eines Arztes, eines Krankenhauses oder einer Krankenkasse 
über stationäre Behandlung oder Bettlägerigkeit des Zeitkarten-
inhabers vorgelegt wird. Bei der Anrechnung des Beförde-
rungsentgeltes für die durchgeführten Einzelfahrten wird eine 
Ermäßigung nur bei Vorliegen der hierfür erforderlichen Vor-
aussetzungen, im Übrigen das Beförderungsentgelt für eine 
einfache Fahrt zugrunde gelegt .

(5) Der Antrag auf Erstattung ist grundsätzlich bei der Verwal-
tung des ausgebenden Verkehrsunternehmens zu stellen . Der 
Fahrgast hat zu Erstattungsanträgen den Fahrausweis beizufü-
gen und in den Fällen des Absatzes 4 die entsprechenden Nach-
weise zu erbringen . Der Antrag ist unverzüglich, spätestens in-
nerhalb einer Woche nach Ablauf der Gültigkeit des 
Fahrausweises, zu stellen .

(6) Von dem zu erstattenden Betrag wird ein Bearbeitungsent-
gelt in Höhe von mindestens 2,00 EUR sowie eine etwaige 
Überweisungsgebühr abgezogen . Das Bearbeitungsentgelt und 
eine Überweisungsgebühr werden nicht abgezogen, wenn die 
Erstattung aufgrund von Umständen beantragt wird, die das 
Verkehrsunternehmen zu vertreten hat .

(7) Die Fahrgelderstattung für Fahrausweise im Abonnement 
und für Jahreskarten regeln die Anlagen 5 und 6 .

(8) Bei Ausschluss von der Beförderung besteht, ausgenommen 
§ 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, kein Anspruch auf Erstattung 
des entrichteten Entgeltes .

(9) Bei einer Tarifänderung verlieren im Voraus erworbene und 
nicht benutzte Fahrausweise - außer Zeitkarten und touristische 
Kombinationsprodukte gemäß Teil C, Punkt 4 .1 - 14 Tage nach 
Inkrafttreten von Tarifänderungen ihre Gültigkeit . Fahrauswei-
se des letzten zurückliegenden Tarifes können nach Tarifände-
rungen an gesondert bekannt gegebenen Verkaufsstellen der 
Verkehrsunternehmen gegen Ausgleich des Differenzbetrages 
umgetauscht werden . Gegebenenfalls kann eine Erstattung vor-
genommen werden . Die Umtausch- und Erstattungsfrist endet 5 

Monate nach Inkrafttreten des neuen Tarifes . Entwertungsbe-
dürftige Fahrausweise, deren Preis sich nicht ändert, behalten 
ihre Gültigkeit .

(10) Die Regelungen des § 14 für den Schienenpersonennah-
verkehr bleiben unberührt .

(11) Für auf Basis mobiler Endgeräte erworbene Fahrausweise 
gelten besondere Bestimmungen gemäß Anlage 8 .

§ 11
Beförderung von Sachen

(1) Ein Anspruch auf Beförderung von Sachen besteht nur bei 
Handgepäck . Handgepäck und sonstige Sachen werden nur bei 
gleichzeitiger Mitfahrt des Fahrgastes und nur dann befördert, 
wenn dadurch die Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht 
gefährdet und andere Fahrgäste nicht belästigt werden können. 
Eine Mitnahme von Sachen scheidet aus, wenn hierdurch der 
Haltestellenaufenthalt über das übliche Maß verlängert wird 
oder die Gefahr besteht, dass aufgrund der Mitnahme der Sache 
andere Fahrgäste keinen Platz im Fahrzeug finden.

Fahrräder werden in den Zügen des Eisenbahn-Regionalver-
kehrs, der S-Bahn und der U-Bahn sowie auf Fähren über den 
gesamten Verkehrszeitraum befördert, sofern hierfür ausrei-
chend Platz vorhanden ist .

Fahrräder mit mehr als zwei Rädern, Fahrräder zum Lasten-
transport und Anhänger sowie motorisierte Fortbewegungsmit-
tel sind von der Beförderung ausgeschlossen. Hiervon ausge-
nommen sind E-Tretroller mit einer Nenndauerleistung von 
unter 500 Watt gem . Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung 
(eKFV) vom 6 . Juni 2019 sowie Fahrräder mit Elektro-Hilfs-
motor. Die eingebauten Akkus dürfen während der Beförde-
rung weder entnommen, geladen noch anderweitig (zum Bei-
spiel als Powerbank) genutzt werden .  Jeder Fahrgast darf nur 
ein Fahrrad (dazu zählen auch fahrradähnliche Roller) oder ein 
Tandem (nur in den Zügen des Eisenbahn-Regionalverkehrs 
und der S-Bahn Berlin) mitnehmen . Die Mitnahme von Fahrrä-
dern in Omnibussen, Obussen und Straßenbahnen ist nicht ge-
stattet, es sei denn, dass diese Verkehrsmittel dafür hergerichtet 
und entsprechend gekennzeichnet sind . Dies gilt auch für den 
Bahn-Ersatzverkehr . Die Entscheidung über die Mitnahme von 
Fahrrädern obliegt bei allen Verkehrsmitteln letztlich dem Be-
triebspersonal .

Wird der Platz für Krankenfahrstühle oder Kinderwagen benö-
tigt, muss der Fahrgast mit dem Fahrrad das Verkehrsmittel ver-
lassen . Ein Anspruch auf Erstattung des bereits gezahlten Be-
förderungsentgeltes besteht nicht.

Kleinkindfahrräder mit einem maximalen Felgendurchmesser 
bis zu 12,5 Zoll gelten als Handgepäck . Vollständig zusammen-
geklappte Fahrräder und vollständig zusammengeklappte Rol-
ler gelten als Handgepäck .

(2) Von der Beförderung sind gefährliche Stoffe und gefähr-
liche Gegenstände ausgeschlossen, insbesondere
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1 . explosionsfähige, leicht entzündliche, radioaktive, übel rie-
chende oder ätzende Stoffe, dazu gehören auch mitgeführte 
Ersatzakkus für E-Tretroller oder für Fahrräder mit Elektro-
Hilfsmotor

2 . unverpackte oder ungeschützte Sachen, durch die Fahrgäste 
verletzt oder beschmutzt werden können,

3 . Gegenstände, die über die Wagenumgrenzung hinausragen .

(3) Die Pflicht zur Beförderung von Kleinkindern in Kinder-
wagen und schwerbehinderten Menschen in Krankenfahrstüh-
len richtet sich nach den Vorschriften des § 2 Absatz 1 . Nach 
Möglichkeit soll das Betriebspersonal dafür sorgen, dass  
Fahrgäste mit Kind im Kinderwagen und schwerbehinderte 
Menschen in Krankenfahrstühlen nicht zurückgewiesen wer-
den . Die Entscheidung über die Mitnahmen liegt beim  
Betriebspersonal . 

(4) Die Beförderung von Kinderwagen, Krankenfahrstühlen 
und sonstigen orthopädischen Hilfsmitteln ist grundsätzlich zu-
gelassen, wenn die Bauart des Verkehrsmittels es zulässt und 
keine Verminderung der Verkehrssicherheit eintritt .

Besondere Voraussetzungen bestehen für die Mitnahme von als 
„E-Scooter“ bezeichneten Elektromobilen für mobilitätseinge-
schränkte Personen in Linienbussen entsprechend dem Erlass 
zur „Beförderungspflicht für E-Scooter mit aufsitzender Person 
der Bundesländer vom 15. März 2017“.

(5) E-Scooter (gemeint sind Elektromobile für mobilitätseinge-
schränkte Personen) werden in Bussen und Bahnen mitgenom-
men, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Das Gerät
 
- darf max. 300 kg wiegen (Leergewicht + Körpergewicht 

des Nutzers + weitere Zuladungen) 
- muss 4 Räder haben
- darf max . 1,20 m lang sein, um über die auf begrenzter Flä-

che notwendige Manövrier-Fähigkeit zu verfügen
- muss ein Bremssystem besitzen, das auf beide Räder einer 

Achse wirkt (zum Beispiel Feststellbremse)
- die Mitnahmetauglichkeit muss in der Bedienungsanleitung 

des E-Scooter-Herstellers bestätigt sein; diese Unterlage 
muss mitgeführt und auf Aufforderung des Betriebs- bezie-
hungsweise Fahrpersonals zur Prüfung vorgezeigt werden .

E-Scooter-Nutzer und -Nutzerinnen müssen 

- einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeigen „g“ 
beziehungsweise „aG“ besitzen

- in der Lage sein, selbstständig rückwärts in das Fahrzeug 
ein- beziehungsweise aus dem Fahrzeug herauszufahren .

Für die Mitfahrt in Linien-Bussen gilt grundsätzlich darüber 
hinaus, dass E-Scooter-Nutzer und -Nutzerinnen in der Lage 
sein müssen, sich mit dem Rücken in Fahrtrichtung an die 
Rückhaltevorrichtung des Rollstuhlstellplatzes zu stellen .

Erweiterte Mitnahmeregelungen, die über den Erlass der Bun-
desländer vom 15. März 2017 zur „Beförderungspflicht für  
E-Scooter mit aufsitzender Person“ hinausgehen, sind zulässig. 

Die Entscheidung darüber trifft jedes Verbundunternehmen  
eigenständig . Der Fahrgast hat sich vor Antritt der Fahrt zu in-
formieren .  

(6) Der Fahrgast hat mitgeführte Sachen so unterzubringen und 
zu beaufsichtigen, dass die Sicherheit und Ordnung des Betrie-
bes nicht gefährdet und andere Fahrgäste nicht belästigt oder 
geschädigt werden können. Soweit durch mitgeführte Sachen 
Schäden an Personen oder Gegenständen entstehen, gelten die 
allgemeinen Haftungsvorschriften .

(7) Das Betriebspersonal entscheidet im Einzelfall, ob Sachen 
zur Beförderung zugelassen werden und an welcher Stelle sie 
unterzubringen sind .

Besondere Regelungen für den Eisenbahn-Regionalverkehr 
und die S-Bahn

1. In den Zügen können leicht tragbare Gegenstände bis zu 
einer Länge von 1,50 Meter unentgeltlich mitgenommen 
werden, wenn in den Vorräumen oder Gängen der Wagen 
besondere Vorrichtungen für die Unterbringung vorhanden 
sind .

2 . Bei Mitnahme eines Fahrrades oder Tandems hat der Reisen-
de dieses auf dem Einstiegsbahnhof in den Fahrradwagen, 
das Fahrradabteil oder das Mehrzweckabteil einzuladen, es 
gegebenenfalls bei Zugwechsel auf dem Umsteigebahnhof 
umzuladen und auf dem Zielbahnhof auszuladen . Das Fahr-
rad geht beim Einladen nicht in den Gewahrsam der Eisen-
bahn über, sie haftet nicht für Diebstahl und Verlust, für 
Beschädigung nur insoweit, als sie diese zu vertreten hat .

3 . In den Zügen des Eisenbahn-Regionalverkehrs und der S-
Bahn dürfen Tandems mitgenommen werden . Es gilt Teil 
D, Punkt 21 .

4 . In den Zügen des Eisenbahn-Regionalverkehrs und der  
S-Bahn können auch nichtmotorisierte Liegeräder sowie 
Dreiräder mitgenommen werden, sofern

a . diese als orthopädisches Hilfsmittel verordnet sind
b . ausreichend Platz vorhanden ist und
c . die Züge dies baulich zulassen .

§ 12
Beförderung von Tieren

(1) Auf die Beförderung von Tieren sind § 3 Absatz 1 und § 11 
Absatz 1, 5 und 6 anzuwenden .

(2) Haustiere, die klein (bis zur Größe einer Hauskatze), unge-
fährlich und in geschlossenen Behältnissen (zum Beispiel Tier-
boxen) wie Handgepäck untergebracht sind, können mitgenom-
men werden . Die Behältnisse müssen so beschaffen sein, dass 
Beeinträchtigungen für Personen und Sachen ausgeschlossen 
sind. Darüber hinaus können Hunde, die in Behältnissen wie 
Handgepäck nicht untergebracht sind oder nicht untergebracht 
werden können, unter der Voraussetzung mitgenommen wer-
den, dass sie angeleint und mit einem für sie geeigneten Maul-
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korb versehen sind . Durch Bekanntgabe im Fahrplan kann die 
Mitnahme von Hunden in bestimmten Verkehrsmitteln ausge-
schlossen werden .

Blindenführhunde und Behindertenbegleithunde gemäß Absatz 
3 und Blindenführhunde und Behindertenbegleithunde, die sich 
in der Ausbildung befinden, bleiben von den Bestimmungen 
dieses Absatzes unberührt .

(3) Blindenführhunde, die einen Blinden begleiten sowie Hun-
de, die von schwerbehinderten Menschen mitgeführt werden, in 
deren Ausweis die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleit-
person nachgewiesen ist (Blindenführhunde und Behinderten-
begleithunde im Sinne von § 228 Absatz 6 Nummer 2 SGB I), 
sind zur Beförderung stets zugelassen.

(4) Tiere dürfen nicht auf Sitzplätzen untergebracht werden .

§ 13
Fundsachen

Fundsachen sind gemäß § 978 BGB unverzüglich beim Be-
triebspersonal abzuliefern . Eine Fundsache wird an den Verlie-
rer durch das Verkehrsunternehmen, in dessen Betriebsmitteln 
oder -anlagen die Sache gefunden wurde, gegen Zahlung eines 
Entgeltes für die Aufbewahrung zurückgegeben . Im Falle des 
Fundsachenversandes kommen zu diesem Entgelt noch die Ver-
packungs- und Versandkosten hinzu . Sofortige Rückgabe an 
den Verlierer durch das Betriebspersonal ist zulässig, wenn er 
sich einwandfrei als Verlierer ausweisen kann . Der Verlierer hat 
den Empfang der Sache schriftlich zu bestätigen . 

Eine Fundsache kann gegen schriftliche Vollmacht des Verlie-
rers und unter Vorlage des Personaldokumentes des bevoll-
mächtigten Empfangsberechtigten auch an einen Dritten ausge-
händigt werden . Der Verlierer hat zur Wahrung der Ansprüche 
des Finders bei der Aushändigung des Fundgegenstandes in je-
dem Falle seine vollständige Adresse anzugeben und sich aus-
zuweisen . Über Fundsachen, deren Aufbewahrung unzumutbar 
ist, kann das Verkehrsunternehmen frei verfügen .

§ 14
Fahrgastrechte im Schienenpersonennahverkehr 

bei Zugverspätungen, Zugausfällen und gegebenenfalls 
daraus resultierenden Anschlussversäumnissen

(1) Grundlage der Fahrgastrechte sind die Verordnung (EG)  
Nr . 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste 
im Eisenbahnverkehr und das Gesetz zur Anpassung eisenbahn-
rechtlicher Vorschriften an die Verordnung (EG) Nr . 1371/2007 
des Europäischen Parlaments und Rates vom 23 . Oktober 2007 
über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnver-
kehr vom 26 . Mai 2009 (BGBl . I S . 1146) .

(2) Die nachfolgenden Absätze regeln die Fahrgastrechte inner-
halb des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (Fahrausweis 
des VBB-Tarifes Teile B und C), soweit eine Verspätung oder 
ein Zugausfall durch die Eisenbahnverkehrsunternehmen Deut-

sche Bahn AG, S-Bahn Berlin GmbH, HANSeatische Eisen-
bahn GmbH, NEB Betriebsgesellschaft mbH, Bayerische Ober-
landbahn GmbH und/oder Ostdeutsche Eisenbahn GmbH, die 
Verkehrsleistungen im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des Allge-
meinen Eisenbahngesetzes (AEG) erbringen, verursacht wor-
den ist . 

Die Vorschriften zu den Fahrgastrechten gelten nicht für die Be-
förderung mit anderen schienengebundenen Verkehrsmitteln 
(zum Beispiel Straßen- und U-Bahnen) und anderen Verkehrs-
mitteln (zum Beispiel Omnibusse und Fähren) . 

Berechtigt der Fahrausweis zur Fahrt mit verschiedenen Ver-
kehrsmitteln, werden die Fahrgastrechte nur wirksam, soweit 
die Verspätung im Bereich der tatsächlichen beziehungsweise 
geplanten Eisenbahnbeförderung eingetreten ist.

Ergänzend finden, sofern hier keine zum VBB-Tarif abwei-
chenden Regelungen getroffen worden sind, die Regelungen zu 
den Fahrgastrechten in den Beförderungsbedingungen für Per-
sonen durch die Unternehmen der Deutschen Bahn AG (Beför-
derungsbedingungen Personenverkehr [BB P], Tfv 600/A) An-
wendung . 

(3) Macht der Fahrgast von seinen Fahrgastrechten Gebrauch, 
kann er bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen eine 
Erstattung oder eine Entschädigung verlangen . Der Erstat-
tungs- und Entschädigungsanspruch besteht nicht, wenn der 
Fahrgast beim Kauf der Fahrkarte auf Änderungen gemäß Ab-
satz 4 hingewiesen wurde .

(4) Der Fahrgast hat einen Anspruch auf Erstattung, wenn

a)  eine Ankunftsverspätung des gewählten Zuges am Zielort 
um mehr als 60 Minuten absehbar ist . Der Fahrgast kann in 
diesem Fall von der Reise zurücktreten und sich den Fahr-
preis erstatten lassen beziehungsweise die Fortsetzung der 
Fahrt oder die Weiterreise mit geänderter Streckenführung 
unter vergleichbaren Beförderungsbedingungen bis zum 
Zielort bei nächster Gelegenheit verlangen . Eine gleichzei-
tige Erstattung und Entschädigung für die gleiche Fahrt ist 
ausgeschlossen .

b)  eine Ankunftsverspätung des gewählten Zuges am Zielort 
von mindestens 20 Minuten absehbar ist . Der Fahrgast kann 
in diesem Fall seine Reise mit einem anderen Zug durch-
führen, sofern für diesen Zug keine Reservierungspflicht 
besteht . Wenn der Fahrgast für den ersatzweise genutzten 
Zug einen weiteren Fahrausweis erwerben muss (zum Bei-
spiel für den Fernverkehr), kann er von dem Eisenbahnun-
ternehmen, das für die Verspätung verantwortlich ist, den 
Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen .

 Ein Anspruch auf Durchführung der Fahrt in einem anderen 
Zug besteht nicht, wenn der Fahrgast im Besitz eines erheb-
lich ermäßigten Fahrausweises ist .

c)  der Zug, dessen planmäßige Ankunftszeit zwischen 00:00 Uhr 
und 05:00 Uhr liegt, um mindestens 60 Minuten verspätet 
ist . Der Fahrgast kann in diesem Fall andere Verkehrsmittel 
zu seinem Zielort benutzen, zum Beispiel ein Taxi . Glei-
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ches gilt, wenn die letzte fahrplanmäßige Verbindung des 
Tages mit dem Zug ausfällt und der Fahrgast den Zielort bis 
24:00 Uhr nicht mehr erreichen kann . Der Fahrgast kann 
hierfür den Ersatz der erforderlichen Aufwendungen bis zu 
einem Höchstbetrag von 80,00 EUR verlangen. Der Fahr-
gast hat eine Schadensminderungspflicht. Das bedeutet, 
dass ein Ersatz der Aufwendungen nicht verlangt werden 
kann, wenn eine alternative Beförderung (zum Beispiel 
Omnibus, Sammeltaxi) zur Verfügung gestellt wurde .

Wann vernünftigerweise mit einer Ankunftsverspätung am 
Zielort nach den Punkten a) und b) zu rechnen ist, richtet sich 
nach objektiver Beurteilung, insbesondere der 

- Aushangfahrpläne und ausgehängten Informationen über 
Fahrplanänderungen an Stationen und Bahnhöfen,

- elektronischen Anzeigen und Lautsprecheransagen in Zü-
gen und an Stationen und Bahnhöfen,

- Fahrplaninformationen aus Buchungssystemen personalbe-
dienter Verkaufsstellen,

- verfügbaren Fahrplaninformations- und Reisenden-Infor-
mationsmedien .

(5) Der Fahrgast hat einen Anspruch auf Entschädigung bei re-
lationsbezogenen Fahrausweisen für eine einfache Fahrt

a) ab einer Verspätung von 60 Minuten am Zielort in Höhe 
von 25 Prozent des Fahrpreises,

b) ab einer Verspätung von 120 Minuten am Zielort in Höhe 
von 50 Prozent des Fahrpreises .

(6) Der Fahrgast hat einen Anspruch auf Entschädigung bei 
Fahrausweisen, die mindestens einen Tag Gültigkeit haben, 
wenn er im Gültigkeitszeitraum seines Fahrausweises wieder-
holt Verspätungen von mindestens 60 Minuten erlitten hat . 

Die Entschädigung beträgt pauschal

a) 1,50 EUR pro Fahrt in der 2 . Wagenklasse beziehungsweise 
2,25 EUR pro Fahrt in der 1 . Wagenklasse,

b) 0,40 EUR pro Fahrt für Fahrausweise für Fahrräder,

in Summe jedoch maximal 25 Prozent des tatsächlich gezahlten 
Fahrpreises .

Der Fahrgast reicht die Entschädigungsanträge gesammelt ein, 
bei Fahrausweisen mit einer Gültigkeit bis zu einem Monat (Ta-
geskarten, 7-Tage-Karten und Monatskarten) nach Ablauf der 
Gültigkeit und bei Fahrausweisen mit einer Geltungsdauer von 
mehr als einem Monat (Jahreskarten, Abonnements) bei Errei-
chen des Entschädigungsanspruchs .

(7) Der Entschädigungsbetrag wird auf volle 5 Cent aufgerun-
det . Der Auszahlungsbetrag für eine Entschädigung muss für 
die unter Absatz (5) und (6) genannten Fahrausweise mindes-
tens 4,00 EUR betragen, das heißt, Fahrpreisentschädigungen 
unter diesem Betrag werden nicht ausgezahlt .

(8) Eine Erstattung oder Entschädigung des VBB-Fahrauswei-
ses kann nur erfolgen, wenn keine anderen Fahrtalternativen 
vorhanden waren oder die Verspätung zum Zeitpunkt des Fahr-
ausweiserwerbs noch nicht bekannt war .

(9) Der Fahrgast muss seinen Erstattungs- beziehungsweise 
Entschädigungsanspruch innerhalb eines Jahres nach Ablauf 
der Geltungsdauer des Fahrausweises bei dem unter Absatz (2) 
Satz 1 genannten Eisenbahnverkehrsunternehmen beziehungs-
weise bei einem vom Unternehmen beauftragten Dienstleister 
geltend machen . Die Erstattung oder Entschädigung erfolgt mit 
dem Fahrgastrechte-Formular zusammen mit den beigefügten 
Unterlagen und Belegen . 

(10) Im Falle von Streitigkeiten aus der Beförderung durch Eisen-
bahnverkehrsunternehmen kann der Reisende die söp Schlich-
tungsstelle öffentlicher Personenverkehr e. V. (Fasanenstraße 81, 
10623 Berlin, 030 6449933-0, kontakt@soep-online .de) kontak-
tieren . Eine Streitigkeit liegt vor, wenn einer schriftlichen Be-
schwerde des Fahrgastes nicht binnen eines Monats abgeholfen 
wurde beziehungsweise eine andere Rechtsauffassung durch den 
Kunden vertreten wird . Die nationale Durchsetzungsstelle im SPV 
ist das Eisenbahn-Bundesamt (Heinemannstraße 6, 53175 Bonn, 
Tel . (0228) 307 95 400, Fax (0228) 307 95 499, E-Mail: 
fahrgastrechte@eba .bund .de) .

§ 15
Fahrgastrechte im Buslinienverkehr unter 250 km

Die Verordnung (EU) 181/2011 legt Mindestrechte für Fahrgäste, 
die mit dem Kraftomnibus reisen, fest . Für die Busverkehre im 
VBB treffen die in der Verordnung (EU) 181/2011 aufgeführten 
Fahrgastrechte für Linienverkehre unter 250 km Fahrtweite zu 
und diese gelten im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg .

Die nationale Durchsetzungsstelle im Kraftomnibusverkehr ist 
das Eisenbahn-Bundesamt (Heinemannstraße 6, 53175 Bonn, 
Tel . (0228) 307 95 400, Fax (0228) 307 95 499, 
E-Mail: fahrgastrechte@eba .bund .de) .

§ 16
Information zum Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 

(VSBG)

Zur Beilegung von Streitigkeiten aus der Beförderung von Fahr-
gästen und aus Online-Kaufverträgen (VBB-Handyticket) infor-
miert der VBB, dass die Fahrgäste sich an die söp Schlichtungs-
stelle öffentlicher Personenverkehr e. V. (Fasanenstraße 81, 
10623 Berlin) als zuständige Verbraucherschlichtungsstelle im 
Sinne des VSGB wenden können.

§ 17
Haftung

Das Verkehrsunternehmen haftet für die Tötung oder Verletzung 
eines Fahrgastes und für Schäden an Sachen, die der Fahrgast an 
sich trägt oder mit sich führt, nach den allgemein geltenden Be-
stimmungen . Für Sachschäden haftet das Verkehrs unternehmen 
gegenüber jeder beförderten Person nur bis zum Höchstbetrag 
von 1 .000,00 EUR, die Begrenzung der Haftung gilt nicht, wenn 
die Sachschäden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzu-
führen sind . Abweichend vom Satz 2 haften Betreiber von Bus- 
und Schienenpersonennahverkehren für von ihnen verursachte 
Verluste oder Beschädigungen von Rollstühlen und anderen  
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Mobilitätshilfen oder Hilfsgeräten in Höhe des Wiederbeschaf-
fungspreises oder der Reparaturkosten der verloren gegangenen 
oder beschädigten Ausrüstungen oder Geräte .

§ 18
Ausschluss von Ersatzansprüchen

Abweichungen von Fahrplänen durch Verkehrsbehinderungen, 
Betriebsstörungen oder -unterbrechungen sowie Platzmangel 
begründen keine Ersatzansprüche; insoweit wird auch keine Ge-
währ für das Einhalten von Anschlüssen übernommen . Der An-
spruch auf Beförderung gilt auch als erfüllt, wenn das Verkehrs-
unternehmen aus betrieblichen Gründen andere als im Fahrplan 
angegebene Verkehrsmittel bereitstellt oder Umleitungsstrecken 
befahren werden . Weitergehende Ansprüche aus § 17 EVO bei 
einem Transport mit der Eisenbahn bleiben unberührt .

§ 19
Gerichtsstand

Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus dem Be-
förderungsvertrag ergeben, ist Sitz des jeweiligen Verkehrsun-
ternehmens .

Teil B

Tarifbestimmungen

Die Fahrausweise werden im Namen und für Rechnung der 
Verkehrsunternehmen verkauft .

1. Geltungsbereich

Der Tarif gilt für die Beförderung von Personen und für die 
Mitnahme von Sachen im Eisenbahn-Regional- , S-Bahn-, U-
Bahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsomnibus-, Kraftomnibus- 
und Fährverkehr einschließlich alternativer Bedienungsformen 
folgender Verkehrsunternehmen:

Bayerische Oberlandbahn GmbH
Bahnhofplatz 9
83607 Holzkirchen

DB Regio AG
Regio Nordost
Babelsberger Straße 18, 14473 Potsdam 

DB Regio AG
Regio Südost
Richard-Wagner-Straße 1, 04199 Leipzig

HANSeatische Eisenbahn GmbH
Pritzwalker Straße 8, 16949 Putlitz

NEB Betriebsgesellschaft mbH (NEB)
Georgenstraße 22, 10117 Berlin

ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG)
Bahnhof 1 a, 19370 Parchim

S-Bahn Berlin GmbH
Elisabeth-Schwarzhaupt-Platz 1, 10115 Berlin

ARGE prignitzbus
Wilsnacker Straße 48
19348 Perleberg

Barnimer Busgesellschaft mbH (BBG)
Poratzstraße 68, 16225 Eberswalde

Busverkehr Oder-Spree GmbH (BOS)
James-Watt-Straße 4, 15517 Fürstenwalde 

Berliner Verkehrsbetriebe A. ö. R. (BVG)
Holzmarktstraße 15 - 17, 10179 Berlin

Cottbusverkehr GmbH (CV)
Walther-Rathenau-Straße 38, 03044 Cottbus

DB Regio Bus Ost GmbH (DRO)
Babelsberger Straße 16, 14473 Potsdam 

Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH (HVG) 
Ludwig-Jahn-Straße 1, 14641 Nauen

mobus Märkisch-Oderland Bus GmbH
Industriestraße 12-14
15366 Hoppegarten

Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbH (OVG)
Annahofer Straße 1a, 16515 Oranienburg

Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft mbH
(ORP)
Perleberger Straße 64, 16866 Kyritz

regiobus Potsdam Mittelmark GmbH 
Brücker Landstraße 22, 14806 Bad Belzig

Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH (RVS) 
Nissanstraße 7, 15926 Luckau

Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH (SRS)
Dorfstraße 15, 15566 Schöneiche

Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) (SVF)
Böttnerstraße 1, 15232 Frankfurt (Oder)

Strausberger Eisenbahn GmbH (STE) 
c/o Stadtwerke Strausberg GmbH
Postfach 1150, 15331 Strausberg

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH (UVG)
Steinstraße 5, 16303 Schwedt/Oder

Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH (VBBr)
Upstallstraße 18, 14772 Brandenburg an der Havel
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Verkehrsgesellschaft Oberspreewald-Lausitz mbH (VGOSL)
Roßkaupe 6, 01968 Senftenberg

Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF)
Forststraße 16, 14943 Luckenwalde

VerkehrsManagement Elbe-Elster GmbH (VMEE)
Nach dem Horst 43, 03238 Finsterwalde

ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP)
Fritz-Zubeil-Straße 96, 14482 Potsdam

Woltersdorfer Straßenbahn GmbH (WS) 
Vogelsdorfer Straße 1, 15569 Woltersdorf
(Betriebsführerschaft derzeit durch SRS)

A . Reich GmbH
Grünaer Weg 10, 14913 Jüterbog 

Bayern Express & P . Kühn Berlin GmbH
Mannheimer Straße 33/34
10713 Berlin

Fritz Behrendt OHG
Omnibusbetrieb
Lehniner Chaussee 38 b, 14797 Kloster Lehnin, OT Netzen

Herz-Reisen GmbH 
Thomas-Müntzer-Straße 6 a, 15806 Zossen

Omnibusbetrieb Wetzel
Kietzstraße 7, 14822 Cammer

Omnibuscenter LEO-Reisen
Am Telering 7, 03051 Cottbus

Omnibusverkehr Armin Glaser
Feldstraße 52, 14823 Klepzig

Omnibusunternehmen Hans-Hermann Lange
Chausseestraße 107, 14828 Görzke

Günter Anger Güterverkehrs GmbH & Co . Omnibusvermietung KG 
Am Friedrichspark 11, 14476 Potsdam, OT Marquardt

Sabinchen Touristik GmbH
Großstraße 17, 14929 Treuenbrietzen

Taxi/Fahrschule/Busverkehr Schmidt
Lindenallee 25, 01979 Lauchhammer

2. Tarifgebiet

Das Tarifgebiet ist der Verbundraum . 

Er umfasst das Land Berlin sowie das Land Brandenburg mit 
den Landkreisen Barnim, Dahme-Spreewald, Elbe-Elster,  
Havelland, Märkisch-Oderland, Oberhavel, Oberspreewald-
Lausitz, Oder-Spree, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, 

Prignitz, Spree-Neiße, Teltow-Fläming, Uckermark und den 
kreisfreien Städten Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frank-
furt (Oder) und Potsdam .

Das Tarifgebiet gliedert sich in Flächenzonen . Flächenzonen 
sind:

- Tarifwaben

Jede Haltestelle ist einer Tarifwabe zugeordnet . Eine Tarifwabe 
umfasst in der Regel mehrere Haltestellen .

- Landkreise

Sie entsprechen den politischen Grenzen .

- Tarifbereiche

Für Berlin, Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frankfurt 
(Oder) und Potsdam sind Tarifbereiche definiert, die sich in die 
Teilbereiche A, B und C gliedern. Die Teilbereiche C gehören 
gleichzeitig zu den die jeweilige Stadt umgebenden Landkrei-
sen. Die Stadt Potsdam gehört gleichzeitig dem Teilbereich C 
des Tarifbereichs Berlin an .

Fahrausweise werden nur für Kombinationen von mindestens 
zwei benachbarten Teilbereichen ausgegeben .

Die Tarifwaben, Landkreise, Tarifbereiche sind in den Flächen-
zonenplänen im Anhang I dargestellt . Einzelne Tarifwaben lie-
gen außerhalb des Tarifgebietes . Die Zuordnung der Orte (ggf . 
auch Ortsteile) einschließlich zugehöriger Bahnhöfe zu den 
Tarifwaben ist aus den Anlagen 1 .1* und 1 .2* ersichtlich . Ein 
Verzeichnis der Orte mit Stadtlinienverkehr enthält Anlage 2 .

* In der gesonderten Broschüre “Alle Zielorte“ abgedruckt.

3.  Fahrausweise

3.1  Fahrausweise, die länger als einen Tag gelten 
(Zeitkartentarif)

Fahrausweise, die länger als einen Tag gelten, sind

- Monatskarten VBB-Umweltkarte (auch im Abonnement 
und als Jahreskarten),

- Monatskarten für Auszubildende/Schüler (auch im Abon-
nement und als Jahreskarten, jedoch im Tarifbereich Berlin 
nicht als Jahreskarten),

- 7-Tage-Karten VBB-Umweltkarte,
- 7-Tage-Karten für Auszubildende/Schüler (jedoch nicht für 

den Tarifbereich Berlin),

Darüber hinaus gibt es für 

- die Teilbereiche AB des Tarifbereichs Berlin: 
• das Schülerticket Berlin

- die Teilbereiche AB des Tarifbereichs Potsdam:
• das Schülerticket Potsdam (nur im Abonnement),
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- den Tarifbereich Berlin: 
• die 10-Uhr-Karten (nur als Monatskarten und im Abon-

nement)

- die Tarifbereiche der kreisfreien Städte Brandenburg an der 
Havel, Frankfurt (Oder) und Potsdam und für die Orte mit 
Stadtlinienverkehr:
• die 9-Uhr-Karten (als Monatskarten, im Abonnement 

und als Jahreskarten)

- den Tarifbereich der kreisfreien Stadt Cottbus:
• die 8-Uhr-Karten (als Monatskarten, im Abonnement 

und als Jahreskarten)

- die Teilbereiche AB der Tarifbereiche Berlin, Brandenburg 
an der Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam sowie 
für den Tarifbereich Berlin ABC und das VBB-Gesamtnetz:
• die Monatskarten Fahrrad (nur als Monatskarten)

- die Teilbereiche AB der Tarifbereiche Brandenburg an der 
Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder):
• das Abonnement VBB-Abo 65vorOrt (nur im Abonne-

ment)

- das VBB-Gesamtnetz:
• das VBB-Freizeit-Ticket für Auszubildende und Schüler 

(nur als Monatskarte)
• das VBB-Abo Azubi (nur im Abonnement mit monat-

licher Abbuchung)
• das VBB-Abo 65plus (nur im Abonnement)

Innerhalb des örtlichen Geltungsbereiches (Flächenzonen), der 
auf dem Wertabschnitt aufgedruckt beziehungsweise mit dem 
elektronischen Fahrausweis (im Folgenden EFS genannt) auf 
einer Chipkarte gespeichert ist, kann eine beliebige Anzahl 
Fahrten durchgeführt werden .

Sind in eine Zeitkarte mehrere Flächenzonen einbezogen, müs-
sen diese einander benachbart sein .

Für Zeitkarten, die einen örtlichen Geltungsbereich bis 4 Waben 
umfassen, ergänzt sich dieser um die zwischen den angegebe-
nen Start- und Zielwaben liegenden, an diese angrenzenden 
Tarifwaben .

Für Zeitkarten, die einen örtlichen Geltungsbereich bis 6 Wa-
ben umfassen, ergänzt sich dieser durch die Waben, die beim 
reiseüblichen oder durch die Fahrplanlage bedingten Weg zwi-
schen den angegebenen Start- und Zielwaben liegen . 

Fahrwege, die im Verkehr innerhalb der Flächenzonen aus-
nahmsweise zugelassen sind, obwohl auf Teilstrecken diese 
Flächenzonen verlassen werden, enthält Anlage 3 .

Es ist nicht in jedem Fall möglich, das gesamte Fahrausweis-
sortiment beziehungsweise Fahrausweise für alle Relationen an 
allen Verkaufseinrichtungen zu erhalten .

Zeitkarten werden von den einzelnen Verkehrsunternehmen zu-
mindest für Verbindungen ausgegeben, bei denen Linien oder 
Linienteile dieses Unternehmens berührt werden .

Der Verkauf bestimmter Zeitkarten kann auf besonders bekannt 
gegebene Vorverkaufsstellen beschränkt werden .

3.2 Fahrausweise, die längstens einen Tag gelten 
(Bartarif)

Fahrausweise, die längstens einen Tag gelten, sind

- Einzelfahrausweise,
- 4-Fahrten-Karten,
- Tageskarten, 4er-Tageskarten
- Kleingruppen-Tageskarten,
- Gruppentageskarten für Schüler,
- Einzelfahrausweise Fahrrad,
- Tageskarten Fahrrad .

Sie gelten zwischen und innerhalb der auf ihnen angegebenen 
Flächenzonen . Sind für eine Verbindung wegabhängig mehrere 
Tarifstufen angegeben, kann der Fahrweg mit der höheren Ta-
rifstufe - auch wenn er der verkehrsübliche ist - nicht mit dem 
Fahrausweis der niedrigeren Tarifstufe benutzt werden .

Der Weg mit der höheren Tarifstufe kann mit einem Fahraus-
weis für den Weg mit einer niedrigeren Tarifstufe benutzt wer-
den, wenn gleichzeitig eine Umwegkarte vorgewiesen bezie-
hungsweise erworben wird .

Fahrausweise, die Flächenzonen außerhalb der Tarifbereiche 
Berlin, Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder) 
oder Potsdam einbeziehen und die räumliche Gültigkeit für den 
Teilbereich A ausweisen, gelten auch im Teilbereich B des je-
weiligen Tarifbereichs und umgekehrt . 

Es ist nicht in jedem Fall möglich, das gesamte Fahrausweis-
sortiment beziehungsweise Fahrausweise für alle Relationen an 
allen Verkaufseinrichtungen zu erhalten .

4.  Fahrpreise

Die Fahrpreise der Fahrausweise, die länger als einen Tag gelten 
(gemäß 3 .1), sind der Fahrpreisübersicht (Anlage 4, Tabelle 1 
und 3) zu entnehmen und richten sich

- in Verbindungen bis zu sechs Waben nach der Anzahl der 
bedingt durch den kürzesten Linienverlauf zwischen Start- 
und Zielhaltestelle befahrenen Waben, 

- in Verbindungen von mehr als sechs Waben nach der Kom-
bination von Landkreisen (ggf . auch in Verbindung mit den 
Tarifbereichen der Städte),

- für Verbindungen innerhalb der Tarifbereiche der Städte da-
nach, welche Kombination einander benachbarter Teilbe-
reiche befahren werden soll .

Die Fahrpreise der Fahrausweise, die längstens einen Tag gelten 
(gemäß 3 .2), sind der Fahrpreisübersicht (Anlage 4, Tabelle 2 
und 3) zu entnehmen und richten sich

- in Verbindungen bis zu fünf Waben nach der Anzahl der 
bedingt durch den kürzesten Linienverlauf zwischen Start- 
und Zielhaltestelle befahrenen Waben, 

- in Verbindungen von mehr als fünf Waben nach der Luftli-
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nienentfernung zwischen der Mitte der Wabe der Starthalte-
stelle und der Mitte der Wabe der Zielhaltestelle ohne Be-
rücksichtigung der Linienführung. Sind Fahrmöglichkeiten 
über mehrere Wege gegeben, können für die Verbindung 
mehrere Tarifstufen angegeben sein . Diese Fahrausweise 
werden nur für landkreisüberschreitende Verbindungen 
ausgegeben,

- für Verbindungen innerhalb der Tarifbereiche der Städte da-
nach, welche Kombination einander benachbarter Teilbe-
reiche befahren werden soll,

- beim Kurzstreckentarif nach den vom jeweiligen Verkehrs-
unternehmen oder mehreren Verkehrsunternehmen örtlich 
bekannt gegebenen Regelungen unabhängig von den Flä-
chenzonengrenzen (siehe Anlage 7) .

Die Fahrpreise sind Tarifstufen zugeordnet .

5.  Einzelbestimmungen

5.1 Mitnahme von Personen, Sachen und Tieren 

5.1.1 Unentgeltliche Mitnahme von Personen und Sachen

Fahrgäste, die im Besitz gültiger Fahrausweise sind, können

- Kinder unter 6 Jahren (bei Fähren bis zu 3 Kinder),
- einen Kinderwagen und
- Gepäck

unentgeltlich mitnehmen . 

Die Mitnahmeregelungen für VBB-Umweltkarten sind im  
Teil B, Punkt 5 .2 .1 beschrieben .

In den Tarifbereichen Berlin, Frankfurt (Oder) und Potsdam kann 
ein Fahrrad gemäß Anlage 4, Tabelle 3 .1 unentgeltlich mitgenom-
men werden, wenn der Fahrgast im Besitz einer persönlichen 
Zeitkarte gemäß 5 .2 .5 nur für die Teilbereiche AB oder BC oder 
für den Tarifbereich ABC ist und die Beförderungsbedingungen 
die Mitnahme zulassen . Diese Mitnahmeregelung gilt nicht für 
die Tarifbereiche Brandenburg an der Havel und Cottbus und 
auch nicht für persönliche Zeitkarten in Kombination mit dem je-
weiligen Tarifbereich ABC beziehungsweise für das Gesamtnetz .

5.1.2 Mitnahme von Hunden

Nutzer von Einzelfahrausweisen (auch 4-Fahrten-Karten oder 
Kurzstrecke) haben für jeden mitgenommenen Hund einen Ein-
zelfahrausweis des Ermäßigungstarifs der jeweiligen Tarifstufe 
zu lösen und ggf. zu entwerten.

Hiervon ausgenommen sind kleine Hunde in geeigneten Be-
hältnissen gemäß Teil A, § 12 Absatz 2 Satz 1 .

Nutzer von Tageskarten, Kleingruppen-Tageskarten, Gruppen-
tageskarten für Schüler, Inhaber von Zeitkarten sowie Inhaber 
von Schwerbehindertenausweisen mit Beiblatt und gültiger 
Wertmarke können einen Hund unentgeltlich mitnehmen. 

Schwerbehinderte Menschen, in deren Schwerbehindertenaus-
weis die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson ein-

getragen ist, können anstelle der Begleitperson einen Begleit-
hund mitnehmen . 

Blindenführhunde, die einen Blinden begleiten, werden gene-
rell unentgeltlich befördert.

Werden von einem Fahrgast mehrere Hunde mitgenommen, ist 
für den zweiten und ggf . jeden weiteren Hund ein Einzelfahr-
ausweis des Ermäßigungstarifs (auch 4-Fahrten-Karten oder 
Kurzstrecke) oder eine Tageskarte des Ermäßigungstarifs der 
jeweiligen Tarifstufe zu lösen und ggf. zu entwerten. 

5.2 Fahrausweise, die länger als einen Tag gelten 
(Zeitkartentarif)

5.2.1 VBB-Umweltkarten

VBB-Umweltkarten werden an jedermann ausgegeben, sind 
übertragbar und gelten innerhalb der auf Ihnen angegebenen 
Flächenzonen .

Die VBB-Umweltkarten beinhalten die Mitnahme von bis zu 
vier Personen, wobei nur eine Person älter als 14 Jahre sein darf, 
montags bis freitags ab 20:00 Uhr sowie samstags, sonntags, am 
24 . und 31 . Dezember sowie an gesetzlichen Feiertagen ganztä-
gig . Die Mitnahmeregelung endet jeweils am Folgetag 03:00 
Uhr, soweit dieser nicht selbst ein Samstag, Sonntag oder gesetz-
licher Feiertag ist . Gelten in den Ländern Berlin und Branden-
burg unterschiedliche Feiertagsregelungen, so gilt die Mitnahme-
regelung nur für das Land, in dem der gesetzliche Feiertag gilt .

VBB-Umweltkarten werden als Wertabschnitte ausgegeben . 

VBB-Umweltkarten werden als Monatskarten oder 7-Tage-
Karten ausgegeben . 

Für die Ausgabe der Monatskarten im Abonnement gelten die 
Bestimmungen der Anlage 5 . Für die Ausgabe als Jahreskarten 
gelten die Bestimmungen der Anlage 6 .

5.2.1.1 Monatskarten VBB-Umweltkarte

Monatskarten werden mit Gültigkeit von jedem Tag an ausge-
stellt . Sie gelten bis 24:00 Uhr des Tages des folgenden Monats, 
der in der Zahl dem ersten Geltungstag vorangeht . Bei Karten 
mit Gültigkeit ab 30 . oder 31 . Januar endet die Geltungsdauer 
mit Ablauf des letzten Tages des Monats Februar .

5.2.1.2 7-Tage-Karten VBB-Umweltkarte

Wertabschnitte für 7-Tage-Karten VBB-Umweltkarte gelten für 
sieben aufeinanderfolgende Kalendertage . Ihre Gültigkeit be-
ginnt am ersten aufgedruckten Kalendertag 00:00 Uhr und en-
det am siebenten Kalendertag um 24:00 Uhr .

Im Vorverkauf erworbene Wertabschnitte für Orte mit Stadtlinien-
verkehr, für die Tarifbereiche der kreisfreien Städte oder für den 
Tarifbereich Berlin beziehungsweise Teilbereiche dieser Tarif-
bereiche sind sofort bei Fahrtantritt der ersten Fahrt vom Fahr-
gast zu entwerten . Der Fahrgast hat sich von der Entwertung zu 
überzeugen . Die Gültigkeit endet am siebenten Kalendertag ab 
Entwertung um 24:00 Uhr .
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5.2.2 8-Uhr-Karten

8-Uhr-Karten werden an jedermann ausgegeben und sind über-
tragbar . Sie gelten nur für den Tarifbereich Cottbus ABC und 
die Teilbereiche Cottbus AB und Cottbus BC .

Sie gelten:

- montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Fol-
getages,

- samstags, sonntags, am 24 . und 31 . Dezember sowie an ge-
setzlichen Feiertagen von 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Fol-
getages .

8-Uhr-Karten werden mit Gültigkeit von jedem Tag an ausge-
stellt . Sie gelten bis 24:00 Uhr des Tages des folgenden Monats, 
der in der Zahl dem ersten Geltungstag vorangeht . Bei Karten 
mit Gültigkeit ab 30 . oder 31 . Januar endet die Geltungsdauer 
mit Ablauf des letzten Tages des Monats Februar .

Für die Ausgabe der 8-Uhr-Karten im Abonnement gelten die 
Bestimmungen der Anlage 5 . Für die Ausgabe als Jahreskarten 
gelten die Bestimmungen der Anlage 6 .

5.2.3 9-Uhr-Karten

9-Uhr-Karten werden an jedermann ausgegeben und sind über-
tragbar . Sie gelten nur in Orten mit Stadtlinienverkehr und in 
den Tarifbereichen der kreisfreien Städte Brandenburg an der 
Havel, Frankfurt (Oder) und Potsdam und deren Teilbereichen .

Sie gelten:

- montags bis freitags von 09:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Fol-
getages,

- samstags, sonntags, am 24 . und 31 . Dezember sowie an ge-
setzlichen Feiertagen von 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Fol-
getages .

9-Uhr-Karten werden mit Gültigkeit von jedem Tag an ausge-
stellt . Sie gelten bis 24:00 Uhr des Tages des folgenden Monats, 
der in der Zahl dem ersten Geltungstag vorangeht . Bei Karten 
mit Gültigkeit ab 30 . oder 31 . Januar endet die Geltungsdauer 
mit Ablauf des letzten Tages des Monats Februar .

Für die Ausgabe der 9-Uhr-Karten im Abonnement gelten die 
Bestimmungen der Anlage 5 . Für die Ausgabe als Jahreskarten 
gelten die Bestimmungen der Anlage 6 .

5.2.4 10-Uhr-Karten

10-Uhr-Karten werden an jedermann ausgegeben und sind 
übertragbar . Sie gelten nur für den Tarifbereich Berlin ABC und 
die Teilbereiche Berlin AB und Berlin BC .

Sie gelten:

- montags bis freitags von 10:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Fol-
getages,

- samstags, sonntags, am 24 . und 31 . Dezember sowie an ge-
setzlichen Feiertagen von 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Fol-
getages .

Gelten in den Ländern Berlin und Brandenburg unterschied-
liche Feiertagsregelungen, so gilt die ganztägige Nutzung nur 
für das Land, in dem der gesetzliche Feiertag gilt .

10-Uhr-Karten werden mit Gültigkeit von jedem Tag an ausge-
stellt . Sie gelten bis 24:00 Uhr des Tages des folgenden Monats, 
der in der Zahl dem ersten Geltungstag vorangeht . Bei Karten 
mit Gültigkeit ab 30 . oder 31 . Januar endet die Geltungsdauer 
mit Ablauf des letzten Tages des Monats Februar .

Für die Ausgabe der 10-Uhr-Karten im Abonnement gelten die 
Bestimmungen der Anlage 5 .

10-Uhr-Karten werden nicht als Jahreskarten ausgegeben . 

5.2.5 Monatskarten für Auszubildende/Schüler, 7-Tage-
Karten für Auszubildende/Schüler, Schülertickets 
Berlin, Schülertickets Potsdam, Schüler-Fahraus-
weise im Land Brandenburg, VBB-Freizeit-Ticket 
für Auszubildende und Schüler sowie das VBB-
Abo Azubi

Die vorgenannten Fahrausweise sind persönliche Zeitkarten 
und sind nicht übertragbar .

Monatskarten für Auszubildende/Schüler werden mit Gültig-
keit von jedem Tag an ausgestellt . Sie gelten bis 24:00 Uhr des 
Tages des folgenden Monats, der in der Zahl dem ersten Gel-
tungstag vorangeht . Bei Karten mit Gültigkeit ab 30 . oder  
31 . Januar endet die Geltungsdauer mit Ablauf des letzten 
 Tages des Monats Februar .

7-Tage-Karten für Auszubildende/Schüler gelten für sieben 
aufeinanderfolgende Kalendertage . Ihre Gültigkeit beginnt am 
ersten aufgedruckten Kalendertag 00:00 Uhr und endet am sie-
benten Kalendertag um 24:00 Uhr .

7-Tage-Karten für Auszubildende/Schüler werden nicht für den 
Tarifbereich Berlin ausgegeben .

Persönliche Zeitkarten bestehen aus einer VBB-Kundenkarte 
oder dem Schüler-Fahrausweis mit Lichtbild und Gültigkeits-
befristung sowie dazugehörigem Wertabschnitt oder einer 
Chipkarte (nur im Abonnement beziehungsweise als Schülerti-
cket Berlin) mit ggf . befristetem EFS und aufgedrucktem Licht-
bild sowie Vor- und Zunamen . 

Zur Ausstellung einer VBB-Kundenkarte oder einer Chipkarte 
mit EFS (nur im Abonnement beziehungsweise als Schülerti-
cket Berlin) ist der Nachweis der Berechtigung zu erbringen .

Die VBB-Kundenkarte oder die Chipkarte mit EFS für Auszu-
bildende/Schüler wird bei Neuausstellung längstens bis zur 
Vollendung des 16 . Lebensjahres des Inhabers befristet . Da-
nach wird die Berechtigung zur Inanspruchnahme von Monats-
karten für Auszubildende/Schüler und 7-Tage-Karten für Aus-
zubildende/Schüler sowie für das Schülerticket Berlin längstens 
für ein Jahr nach Ausstellung des Berechtigungsnachweises 
gewährt und kann von der fristgerechten Abgabe und einem 
ordnungsgemäßen Ausfüllen besonderer Erhebungsunterlagen 
abhängig gemacht werden, sofern die Erhebung das Personen-
beförderungsgesetz (PBefG) zur Grundlage hat.
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Persönliche Zeitkarten (ausgenommen Chipkarten mit EFS 
sind nur gültig, wenn die VBB-Kundenkarte mit Vor- und Zu-
namen versehen ist und die Nummer der VBB-Kundenkarte 
vom Inhaber in das vorgesehene Feld des jeweiligen Wertab-
schnitts eingetragen wurde . 

Persönliche Zeitkarten werden ungültig:

- mit Ablauf desjenigen Monats, in dem die Voraussetzungen 
zur Nutzung nicht mehr erfüllt sind oder

- zu dem auf der VBB-Kundenkarte angegebenen Zeitpunkt .

VBB-Kundenkarten dürfen nicht laminiert und verändert wer-
den .

Abgenutzte, zerrissene, beschädigte oder verlorene VBB-Kun-
denkarten für persönliche Zeitkarten werden in den besonders 
bekannt gegebenen Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen 
erneuert . Für Chipkarten mit EFS (außer für Schülertickets Ber-
lin) gelten die Bestimmungen der Anlage 5 .

Die Verkehrsunternehmen geben eigene Kundenkarten unter 
Verwendung des VBB-Logos nach abgestimmten Standards he-
raus . 

5.2.5.1 Monatskarten für Auszubildende/Schüler, 7-Tage-
Karten für Auszubildende/Schüler

Monatskarten für Auszubildende/Schüler werden für Flächen-
zonenkombinationen gemäß Fahrpreisübersicht (Anlage 4) aus-
gegeben . Anstelle der Monatskarte für Auszubildende/Schüler 
wird für Schüler für die Teilbereiche AB des Tarifbereichs Ber-
lin ein Schülerticket Berlin (gemäß Punkt 5 .2 .5 .2) ausgegeben .

7-Tage-Karten für Auszubildende/Schüler werden nicht für den 
Tarifbereich Berlin ausgegeben .

Monatskarten für Auszubildende/Schüler und ggf . 7-Tage-Kar-
ten für Auszubildende/ Schüler erhalten:

a) schulpflichtige Personen bis einschließlich 14 Jahre sowie 
Kinder ab 6 Jahren, die noch keine Schule besuchen

b) ab 15 Jahren 

(1) Schüler und Studenten an in öffentlicher oder staatlich ge-
nehmigter beziehungsweise staatlich anerkannter privater Trä-
gerschaft stehenden

- allgemeinbildender Schulen,
- berufsbildender Schulen,
- Einrichtungen des zweiten Bildungsweges,
- Hochschulen, Akademien

mit Ausnahme der Verwaltungsakademien, Volkshochschulen 
und Landesvolkshochschulen;

(2) Personen, die private Schulen (Ersatzschulen, Ergänzungs-
schulen) oder sonstige Bildungseinrichtungen, die nicht unter 
(1) fallen, besuchen, sofern sie aufgrund des Besuchs dieser 
Schulen oder Bildungseinrichtungen von der Berufsschulpflicht 

befreit sind oder sofern der Besuch dieser Schulen und sonsti-
gen privaten Bildungseinrichtungen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz förderungsfähig ist;

(3) Personen, die an einer Volkshochschule oder einer anderen 
Einrichtung der Weiterbildung Kurse zum nachträglichen Er-
werb der Berufsbildungsreife, der erweiterten Berufsbildungs-
reife, der Fachoberschulreife oder des Mittleren Schulabschlus-
ses besuchen;

(4) Personen, die in einem Berufsausbildungsverhältnis im Sin-
ne des Berufsbildungsgesetzes oder in einem anderen Vertrags-
verhältnis im Sinne des § 26 des Berufsbildungsgesetzes ste-
hen, sowie Personen, die in einer Einrichtung außerhalb der 
betrieblichen Berufsausbildung im Sinne des § 43 Absatz 2 des 
Berufsbildungsgesetzes, § 36 Absatz 2 der Handwerksordnung, 
ausgebildet werden;

(5) Personen, die einen staatlich anerkannten Berufsvorberei-
tungslehrgang besuchen;

(6) Praktikanten und Volontäre, sofern die Ableistung eines 
Praktikums oder Volontariats vor, während oder im Anschluss 
an eine staatlich geregelte Ausbildung oder ein Studium an ei-
ner Hochschule nach den für Ausbildung und Studium gelten-
den Bestimmungen vorgesehen ist;

(7) Beamtenanwärter des einfachen und mittleren Dienstes 
(entspricht im Land Berlin der Laufbahngruppe 1) sowie Prak-
tikanten und Personen, die durch Besuch eines Verwaltungs-
lehrgangs die Qualifikation für die Zulassung als Beamtenan-
wärter des einfachen oder mittleren Dienstes erst erwerben 
müssen, sofern sie keinen Fahrkostenersatz von der Verwaltung 
erhalten;

(8) Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen Jahr, am Bundes-
freiwilligendienst oder an einem freiwilligen ökologischen Jahr 
oder vergleichbaren sozialen Diensten .

Die unter Buchstabe b) genannten Personen erhalten Monats-
karten für Auszubildende/Schüler für die Teilbereiche AB des 
Tarifbereichs Berlin - jedoch nur, sofern die Ausbildung in Ber-
lin oder Brandenburg mindestens ein Halbjahr beziehungswei-
se ein Semester lang 20 Wochenstunden umfasst . Für den unter 
(6) aufgeführten Personenkreis kann bei entsprechendem Nach-
weis die Mindestdauer des Praktikums beziehungsweise Volon-
tariats auch weniger als ein Halbjahr beziehungsweise Semes-
ter betragen . 

Die Institutionen, die zu den vorgenannten Ausbildungsstätten 
rechnen, bestimmen die zuständigen Verwaltungsstellen des 
Landes Berlin und des Landes Brandenburg .

Berufstätige, Berufspraktikanten und Personen, die Arbeitslo-
sengeld während einer beruflichen Weiterbildung nach dem 
Dritten Sozialgesetzbuch (SGB III) beziehen, sowie Personen, 
die sich in einem Referendariat befinden, erhalten keine Zeitkar-
ten für Auszubildende/Schüler . Dies gilt auch für Personen, die 
Lehrgänge, Nachhilfekurse oder Sprachenschulen besuchen .

Der Nachweis der Berechtigung erfolgt durch Vorlage einer Be-
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scheinigung der Bildungseinrichtung . In der Bescheinigung hat 
in den Fällen des Buchstaben b) Ziffern (1) bis (7) die Ausbil-
dungsstätte oder der Ausbildende, in den Fällen des Buchstabe 
b) Ziffer (8) der Träger der jeweiligen sozialen Dienste zu be-
stätigen, dass die jeweils zutreffende Voraussetzung gegeben 
ist . Diese Bescheinigung darf nicht älter als 30 Tage sein .

Die Auszubildenden haben neben der Bescheinigung ihren 
Ausbildungsvertrag, gegebenenfalls mit Nachträgen, sowie ein 
Personaldokument beim Verkehrsunternehmen vorzulegen .

Die Berechtigung zur Inanspruchnahme von Monatskarten für 
Auszubildende/Schüler und 7-Tage-Karten für Auszubildende/
Schüler wird längstens für ein Jahr nach Ausstellung der Be-
scheinigung gewährt und kann von der fristgerechten Abgabe 
und einem ordnungsgemäßen Ausfüllen besonderer Erhebungs-
unterlagen abhängig gemacht werden, sofern die Erhebung das 
Personenbeförderungsgesetz (PBefG) zur Grundlage hat.

Studierende müssen den Studierendenausweis mit gültigem Se-
mesterstempel oder die gültige Semesterkarte vorlegen . Für je-
des Semester ist die Kundenkarte für Auszubildende/Schüler 
neu zu beantragen . 

Für die Ausgabe der Monatskarten für Auszubildende/Schüler im 
Abonnement gelten die Bestimmungen der Anlage 5 . Für die 
Ausgabe als Jahreskarten gelten die Bestimmungen der Anlage 6 .

5.2.5.2 Schülertickets Berlin

Berechtigte, Gültigkeit

Das Schülerticket Berlin wird an Schüler mit Berliner Schüler-
ausweis I ausgegeben und gilt nur für die Teilbereiche AB des 
Tarifbereichs Berlin . 

Das Schülerticket Berlin ist eine persönliche Zeitkarte und wird 
ausschließlich als Chipkarte mit EFS ausgegeben . Der Nach-
weis zur Berechtigung ist durch Vorlage eines gültigen Berliner 
Schülerausweises I des aktuellen Schuljahres zu erbringen . 

Berliner Kinder ab 6 Jahren, die noch keine Schule besuchen, 
können auch das Schülerticket Berlin nutzen. Die Berechtigung 
zur Nutzung muss durch einen geeigneten Nachweis erfolgen, 
das kann zum Beispiel der Aufnahmebescheid der Schule, die 
Schulzuweisung beziehungsweise der Rückstellungsbescheid 
durch eine Berliner Behörde sein.

Schüler mit Wohnort Berlin, die eine Schule im Land Branden-
burg besuchen, können auch das Schülerticket Berlin nutzen. 
Die Berechtigung zur Nutzung muss in diesem Fall durch eine 
Berliner Meldebescheinigung oder einen geeigneten amtlichen 
Ausweis des Schülers mit Lichtbild und Adressangabe in Ver-
bindung mit einem Schulbesuchsnachweis einer öffentlichen 
oder staatlich anerkannten Brandenburger Schule nachgewie-
sen werden .

Das Schülerticket Berlin wird mit Gültigkeit zum Ersten eines 
Kalendermonats ausgegeben . Es erfolgt keine Ausgabe von 
Startkarten .

Beantragung

Die Beantragung muss bis zum 10 . Kalendertag des Vormonats, 
ab dem das Schülerticket gültig sein soll, über einen Online-
Antrag erfolgen . Der erforderliche gültige Berliner Schüleraus-
weis I des aktuellen Schuljahres sowie ein Lichtbild müssen bei 
Antragstellung mit dem Online-Antrag hochgeladen werden .  

Chipkarte mit EFS: Erhalt, Ersatz, Rückgabe 

Die Chipkarte mit dem für den Antragszeitraum gültigen EFS 
wird dem Kunden beziehungsweise dessen gesetzlichem Ver-
treter postalisch zugestellt oder durch einen Zustelldienst über-
bracht . Bei Zusendung der Chipkarte mit EFS sind im beige-
fügten Anschreiben die auf dem Chip gespeicherten Daten der 
Fahrtberechtigung aufgeführt . Der Kunde hat die Daten auf 
Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen . Nichterhalt bezie-
hungsweise Beanstandungen sind dem ausgebenden Verkehrs-
unternehmen unverzüglich, jedoch spätestens bis zehn Tage 
nach Beginn des ersten Gültigkeitsmonats per E-Mail, schrift-
lich oder persönlich anzuzeigen. Sofern die Information über 
den Nichterhalt oder die Beanstandungen nicht innerhalb dieser 
Frist erfolgt, sind Ansprüche des Kunden ausgeschlossen . 

Die Daten auf der Chipkarte können in gesondert bekannt gege-
benen Verkaufsstellen ausgelesen werden .

Das Schülerticket Berlin endet grundsätzlich mit Vollendung 
des 16 . Lebensjahres des Inhabers, es sei denn der Kunde weist 
seine weitere Berechtigung nach . In diesem Fall verlängert sich 
die Fahrtberechtigung entsprechend der nachgewiesenen Be-
rechtigung und endet mit deren Wegfall . Die Verlängerung ist 
spätestens sechs Wochen vor Ende der Laufzeit unter Vorlage 
der erforderlichen Unterlagen (gültiger Berliner Schüleraus-
weis I des aktuellen Schuljahres und ggf . Lichtbild) neu zu be-
antragen .

Die Chipkarten sind Eigentum des ausgebenden Verkehrsunter-
nehmens . Ist die Kartengültigkeit abgelaufen oder ist eine Än-
derung persönlicher Daten notwendig, wird dem Kunden bezie-
hungsweise dessen gesetzlichem Vertreter nach Vorlage der 
erforderlichen Unterlagen (gültiger Berliner Schülerausweises I 
des aktuellen Schuljahres und Lichtbild) eine neue Chipkarte 
mit EFS zugesandt .

Der Verlust oder die Beschädigung der Chipkarte ist dem aus-
gebenden Verkehrsunternehmen unverzüglich mitzuteilen . Die 
ursprünglich ausgegebene Chipkarte wird gesperrt . Das gleiche 
gilt, wenn der Kunde seine Chipkarte nicht gemäß Teil A, § 8 
Absatz 1a fristgerecht zur Prüfung beim ausgebenden Ver-
kehrsunternehmen vorlegt . Die Ausstellung einer Ersatz-Chip-
karte erfolgt gegen ein Entgelt in Höhe von 10,00 EUR und 
nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen (gültiger Berliner 
Schülerausweis I des aktuellen Schuljahres und Lichtbild) . Für 
jede weitere Ersatz-Chipkarte innerhalb von 24 Monaten nach 
der ersten Ersatzausstellung wird ein Entgelt von 20,00 EUR 
erhoben .

Beim Wegfall der Voraussetzungen ist der Schüler zur unver-
züglichen Mitteilung an das ausgebende Verkehrsunternehmen 
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verpflichtet. Die Chipkarten mit EFS werden durch das aus-
gebende Verkehrsunternehmen zu diesem Zeitpunkt gesperrt . 

Im Übrigen gelten die Beförderungsbedingungen Teil A, insbe-
sondere kann gemäß §§ 6, 8 und 9 VBB-Tarif Teil A ein erhöh-
tes Beförderungsentgelt erhoben werden, wenn das Schüler-
ticket Berlin bei einer Fahrausweiskontrolle nicht vorgezeigt 
werden kann .

Das Angebot gilt bis auf Widerruf .

5.2.5.3 Schülertickets Potsdam

Schülertickets Potsdam werden an Schüler, die eine Schule in 
Potsdam besuchen (Grundschulen, Gesamtschulen, Oberschu-
len, Gymnasien und Förderschulen) ausgegeben.

Schülertickets Potsdam werden ausschließlich als Chipkarte 
mit EFS ausgegeben . Der Nachweis zur Berechtigung zum Er-
halt des Schülertickets Potsdam ist durch Vorlage einer aktuel-
len Bestätigung der jeweiligen Schule oder eines aktuellen 
Schülerausweises zu erbringen .

Die Ausgabe erfolgt ausschließlich im Abonnement mit monatli-
cher oder jährlicher Abbuchung und nur für die Teilbereiche AB 
des Tarifbereichs Potsdam . Es gelten die Bestimmungen der 
Anlage 5 .

5.2.5.4 Schüler-Fahrausweise im Land Brandenburg

Schüler-Fahrausweise werden gemäß Teil B, Punkt 5 .2 .5 aus-
gegeben .

Schüler-Fahrausweise werden an Auszubildende/Schüler, die 
im Land Brandenburg wohnen, für Flächenzonenkombinatio-
nen gemäß Fahrpreisübersicht (Anlage 4, Tabelle 1) ausgege-
ben .

Für Schüler-Fahrausweise gelten die Regelungen, die in den 
Satzungen der einzelnen Landkreise für die Schülerbeförde-
rung festgeschrieben wurden .

Auf den Schüler-Fahrausweisen sind der Beginn und das Ende 
der Gültigkeit dargestellt . Sie gelten vom ersten Gültigkeitstag 
00:00 Uhr bis zum letzten Gültigkeitstag 24:00 Uhr . Gelten 
Schüler-Fahrausweise in einem Monat nur in einzelnen Wo-
chen, so trifft diese Regelung analog zu .

Schüler-Fahrausweise sind VBB-Kundenkarte und Fahraus-
weis in einem Dokument .

Für die Ausgabe der Schüler-Fahrausweise im Abonnement 
gelten die Bestimmungen der Anlage 5 . Für die Ausgabe als 
Jahreskarten gelten die Bestimmungen der Anlage 6 .

Abweichend davon erfolgt für Schüler-Fahrausweise als Jah-
reskarten bei Tarifanpassungen eine anteilige Anpassung des 
Gesamtpreises für den Zeitraum des Inkrafttretens der Tarif-
anpassung bis zum Gültigkeitsende der Jahreskarte . Der Diffe-
renzbetrag wird im Lastschriftverfahren verrechnet .

Zum Erwerb eines Schüler-Fahrausweises als Jahreskarte ist 
das Vorliegen der Kundendaten sowie eine Einwilligung zur 
Nacherhebung des Differenzbetrages erforderlich .

5.2.5.5 VBB-Freizeit-Ticket für Auszubildende und 
Schüler

Inhaber einer Monatskarte, eines Abonnements oder einer Jah-
reskarte für Auszubildende beziehungsweise Schüler gemäß 
Teil B, Punkt 5 .2 .5 .1, 5 .2 .5 .2 und 5 .2 .5 .3 oder eines Schüler-
Fahrausweises gemäß Teil B, Punkt 5.2.5.4 können diesen 
Hauptfahrausweis während seiner Gültigkeit durch ein VBB-
Freizeit-Ticket auf das VBB-Gesamtnetz erweitern . 

Das VBB-Freizeit-Ticket gilt montags bis freitags von 14:00 
Uhr bis 03:00 Uhr des Folgetages, samstags, sonn- und feier-
tags sowie in den gesetzlichen Schulferien der Länder Berlin 
und Brandenburg von 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Folgetages . 

Das VBB-Freizeit-Ticket wird mit Gültigkeit von jedem Tag an 
ausgestellt . Es gilt bis 24:00 Uhr des Tages des folgenden Mo-
nats, der in der Zahl dem ersten Geltungstag vorangeht . Bei 
Karten mit Gültigkeit ab 30 . oder 31 . Januar endet die Gel-
tungsdauer mit Ablauf des letzten Tages des Monats Februar .

Der Hauptfahrausweis ist auf der Fahrt mitzuführen und bei der 
Fahrausweisprüfung vorzuzeigen . Vor Fahrtantritt muss in das 
vorgesehene Feld des VBB-Freizeit-Tickets:

- die Kundennummer der VBB-Kundenkarte,
- die letzten vier Ziffern (einschließlich der Prüfziffer) der 

VBB-fahrCard,

eingetragen werden .

Das VBB-Freizeit-Ticket berechtigt nicht zur unentgeltlichen 
Mitnahme eines Fahrrades gemäß Anlage 4, Tabelle 3 .1 . Für die 
Mitnahme von Fahrrädern gilt Teil B, Punkt 5 .4 .

Die Nichtausnutzung des VBB-Freizeit-Tickets begründet kei-
nen Anspruch auf Erstattung .

Das Angebot gilt bis auf Widerruf .

5.2.5.6 VBB-Abo Azubi

Das VBB-Abo Azubi ist ein persönliches Abonnement mit mo-
natlicher Abbuchung und ist nicht übertragbar .
 
Das VBB-Abo Azubi wird ausschließlich im Abonnement als 
Chipkarte mit EFS und nur für das VBB-Gesamtnetz ausgege-
ben . Der EFS gilt vom ersten bis zum letzten Tag des Geltungs-
zeitraumes des Abonnements . Die Chipkarte gilt als Kunden-
karte, das erforderliche Lichtbild sowie Vor- und Zuname 
werden auf die Chipkarte gedruckt .

Das VBB-Abo Azubi erhalten:

(1) Auszubildende, die in einem Berufsausbildungsverhältnis 
im Sinne des Berufsbildungsgesetzes stehen, sowie Personen, 
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die in einer Einrichtung außerhalb der betrieblichen Berufsaus-
bildung im Sinne des § 43 Absatz 2 des Berufsbildungsgeset-
zes, § 36 Absatz 2 der Handwerksordnung, ausgebildet werden, 
sowie Auszubildende an einer Fachschule für Sozialpädagogik

(2) Schüler*innen in berufsqualifizierenden Bildungsgängen 
(Vollzeit) an Schulen in öffentlicher Trägerschaft, an Ersatz-
schulen, an Fachschulen für Sozialpädagogik und staatlich an-
erkannten Ausbildungsstätten für Fachberufe des Gesundheits-
wesens

(3) Beamtenanwärter*innen des einfachen und mittleren Diens-
tes (entspricht im Land Berlin der Laufbahngruppe 1), sofern 
sie keinen Fahrkostenersatz von der Verwaltung erhalten

(4) Teilnehmende an einem freiwilligen sozialen Jahr, am Bun-
desfreiwilligendienst oder an einem freiwilligen ökologischen 
Jahr .

Die unter Absatz (1) bis (4) genannten Personen erhalten ein 
VBB-Abo Azubi nur, sofern die Ausbildung in Berlin oder 
Brandenburg (Standort der die Bescheinigung ausgebenden In-
stitution) mindestens 12 Monate lang 20 Wochenstunden um-
fasst . 

Der Nachweis der Berechtigung erfolgt durch Vorlage einer Be-
scheinigung in der für das VBB-Abo Azubi festgelegten Form . 
Diese Bescheinigung wird ausschließlich durch folgende Insti-
tutionen ausgestellt:

- Berufliche Schulen sowie staatlich anerkannte Ausbil-
dungsstätten in den Ländern Berlin und Brandenburg für 
Personen gem . Abs . (1) und (2) beziehungsweise

- Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskam-
mern der Länder Berlin und Brandenburg für Personen 
gem . Abs . (1), die im Land Brandenburg oder im Land Ber-
lin berufsschulpflichtig oder berufsschulberechtigt sind, 
deren berufliche Schule jedoch außerhalb des Verbund-
gebietes liegt

- Berufliche Schulen, Akademien (zum Beispiel Verwal-
tungs-, Justiz- oder Polizei-Akademie) beziehungsweise 
Dienstherr für Personen gem . Abs . (3) oder

- Träger des Freiwilligendienstes für Personen gem . Abs . (4) .

Die Institutionen, die zu den vorgenannten Ausbildungsstätten 
rechnen, bestimmen die zuständigen Verwaltungsstellen des 
Landes Berlin und des Landes Brandenburg .

Berufstätige, Berufspraktikanten und Personen, die Arbeitslosen-
geld während einer beruflichen Weiterbildung nach dem Dritten 
Sozialgesetzbuch (SGB III) beziehen, sowie Personen, die sich 
in einem Referendariat befinden, erhalten keine Zeitkarten für 
Auszubildende/Schüler . Dies gilt auch für Personen, die Lehr-
gänge, Nachhilfekurse oder Sprachenschulen besuchen .

Die Bescheinigung ist mit der Beantragung beziehungsweise 
zur Verlängerung eines Abonnements einzureichen . Sie darf 
nicht älter als 30 Tage sein . 

Die Auszubildenden haben neben der Bescheinigung ein Perso-
naldokument beim Verkehrsunternehmen vorzulegen .

Das VBB-Abo Azubi berechtigt nicht zur unentgeltlichen Mit-
nahme eines Fahrrades gemäß Anlage 4, Tabelle 3 .1 . Für die 
Mitnahme von Fahrrädern gilt Teil B, Punkt 5 .4 .

Für die Ausgabe des VBB-Abo Azubi gelten die Bestimmungen 
der Anlage 5 .

Das Angebot gilt bis auf Widerruf .

5.2.6 VBB-Abo 65plus

VBB-Abo 65plus sind persönliche Abonnements mit monatli-
cher oder jährlicher Abbuchung . Sie sind nicht übertragbar . Zur 
Nutzung berechtigt sind alle Personen, die am 1 . Geltungstag 
des VBB-Abo 65plus mindestens 65 Jahre alt sind . 

Das VBB-Abo 65plus wird nur für das VBB-Gesamtnetz aus-
gegeben .

Das VBB-Abo 65plus besteht aus einer VBB-Kundenkarte mit 
dazugehörigem Wertabschnitt. Die Wertabschnitte sind mit 
Monat und Jahr bezeichnet . Sie gelten vom letzten Kalendertag 
des vorhergehenden Monats 00:00 Uhr bis zum ersten Kalen-
dertag des darauffolgenden Monats 24:00 Uhr . VBB-Kunden-
karten für das VBB-Abo 65plus werden in besonders bekannt 
gegebenen Ausgabestellen der Verkehrsunternehmen bei Vorla-
ge eines Personaldokuments und bei Abgabe eines Lichtbildes 
unbefristet ausgestellt . 

Das VBB-Abo 65plus ist nur gültig, wenn die VBB-Kunden-
karte mit Vor- und Zunamen versehen ist und die Nummer der 
VBB-Kundenkarte in das vorgesehene Feld des jeweiligen 
Wertabschnittes eingetragen ist . Bei Abonnements der Berliner 
Verkehrsbetriebe (BVG) oder der S-Bahn Berlin GmbH ist zu-
sätzlich die Abo-Nummer vom Wertabschnitt in das vorgesehe-
ne Feld der VBB-Kundenkarte einzutragen . 

VBB-Kundenkarten dürfen nicht laminiert und verändert werden .

Abgenutzte, zerrissene, beschädigte oder verlorene VBB-Kun-
denkarten für persönliche Zeitkarten werden in den besonders 
bekannt gegebenen Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen 
erneuert . 

Das VBB-Abo 65plus kann auch als Chipkarte mit elektroni-
schem Fahrschein (im Folgenden Chipkarte mit EFS genannt) 
ausgegeben werden . Der EFS gilt vom ersten bis zum letzten 
Tag des Geltungszeitraumes des Abonnements . Die Chipkarte 
gilt als Kundenkarte, das erforderliche Lichtbild sowie Vor- und 
Zuname werden auf die Chipkarte gedruckt .

Für die Ausgabe des VBB-Abo 65plus gelten die Bestimmun-
gen der Anlage 5 . 

5.2.7 VBB-Abo 65vorOrt

VBB-Abo 65vorOrt sind persönliche Abonnements mit monat-
licher Abbuchung . Sie sind nicht übertragbar . Zur Nutzung be-
rechtigt sind alle Personen, die am 1 . Geltungstag des VBB-
Abo 65vorOrt mindestens 65 Jahre alt sind . 
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Das VBB-Abo 65vorOrt wird nur für die Tarifteilbereiche AB 
der kreisfreien Städte Brandenburg an der Havel, Cottbus und 
Frankfurt (Oder) ausgegeben .

Das VBB-Abo 65vorOrt besteht aus einer VBB-Kundenkarte 
mit dazugehörigem Wertabschnitt. Die Wertabschnitte sind mit 
Monat und Jahr bezeichnet . Sie gelten vom letzten Kalendertag 
des vorhergehenden Monats 00:00 Uhr bis zum ersten Kalen-
dertag des darauffolgenden Monats 24:00 Uhr . VBB-Kunden-
karten für das VBB-Abo 65vorOrt werden in besonders be-
kannt gegebenen Ausgabestellen der Verkehrsunternehmen bei 
Vorlage eines Personaldokuments und bei Abgabe eines Licht-
bildes unbefristet ausgestellt . 

Das VBB-Abo 65vorOrt ist nur gültig, wenn die VBB-Kunden-
karte mit Vor- und Zunamen versehen ist und die Nummer der 
VBB-Kundenkarte in das vorgesehene Feld des jeweiligen 
Wertabschnittes eingetragen ist . 

VBB-Kundenkarten dürfen nicht laminiert und verändert werden .

Abgenutzte, zerrissene, beschädigte oder verlorene VBB-Kun-
denkarten für persönliche Zeitkarten werden in den besonders 
bekannt gegebenen Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen 
erneuert . 

Für die Ausgabe des VBB-Abo 65vorOrt gelten die Bestim-
mungen der Anlage 5 . 

5.3 Fahrausweise, die längstens einen Tag gelten 
(Bartarif)

5.3.1 Einzelfahrausweise, Einzelfahrausweise Ermäßi-
gungstarif

Einzelfahrausweise, Einzelfahrausweise Ermäßigungstarif 
(nachfolgend Einzelfahrausweise genannt) werden ausgegeben

a) für Verbindungen

- zwischen Tarifwaben untereinander, 
- zwischen den Tarifbereichen kreisfreier Städte untereinan-

der, 
- zwischen Tarifwaben und den Tarifbereichen kreisfreier 

Städte, 
- zwischen Tarifwaben und dem Tarifbereich Berlin und
- zwischen Tarifbereichen kreisfreier Städte (ausgenommen 

Potsdam) und dem Tarifbereich Berlin 

zum sofortigen Fahrtantritt beziehungsweise zum Fahrtantritt 
am vom Fahrgast gewählten, auf dem Fahrausweis aufgedruck-
ten Tag .

Diese Einzelfahrausweise (außer Kurzstrecke) berechtigen zu 
einer Fahrt mit beliebigem Umsteigen unter Inanspruchnahme 
des jeweils nächstfolgenden Anschlusses in Richtung auf das 
Fahrtziel über den reiseüblichen oder durch die Fahrplanlage 
bedingten Weg . 

b) für Verbindungen

- innerhalb des Tarifbereiches Berlin,
- innerhalb der Tarifbereiche der kreisfreien Städte und
- in Orten mit Stadtlinienverkehr

im Vorverkauf und zur Entwertung bei Fahrtantritt beziehungs-
weise zum sofortigen Fahrtantritt bestimmt .

Diese Einzelfahrausweise (außer Kurzstrecke) berechtigen zu 
einer Fahrt mit beliebigem Umsteigen in Richtung auf das 
Fahrtziel über den reiseüblichen oder durch die Fahrplanlage 
bedingten Weg . Fahrtunterbrechungen sind innerhalb der nach-
folgend aufgeführten Fahrzeitbegrenzung beliebig oft gestattet:

- in Orten mit Stadtlinienverkehr 30 Minuten (in Falkensee, 
Fürstenwalde, Jüterbog, Luckenwalde, Schwedt/Oder und 
Senftenberg 45 Minuten, in Lübbenau 60 Minuten)

- in Tarifbereichen der kreisfreien Städte Brandenburg an der 
Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam 60 Minuten

- im Tarifbereich Berlin 120 Minuten .

Danach ist das Fahrzeug beziehungsweise die Bahnanlage un-
aufgefordert zu verlassen oder ein neuer Fahrausweis zu lösen 
und ggf . zu entwerten .

Mit Einzelfahrausweisen gemäß Buchstaben a) und b) sind 
Rund- und Rückfahrten ausgeschlossen . Rückfahrten sind 
Fahrten in Richtung auf den Ausgangspunkt auf derselben Stre-
cke, die bei der Hinfahrt benutzt wurde . Rundfahrten sind Fahr-
ten, die auf einem anderen Weg

- zum Ausgangspunkt,
- zu einem diesem nahegelegenen Punkt oder
- zu einem Fahrtziel, das mit der Hinfahrt hätte erreicht wer-

den können,

führen .

Einzelfahrausweise des Ermäßigungstarifs gelten für Kinder 
von 6 bis einschließlich 14 Jahren .

Einzelfahrausweise und Einzelfahrausweise Ermäßigungstarif 
werden innerhalb der Teilbereiche AB der Tarifbereiche Bran-
denburg an der Havel, Cottbus und Frankfurt (Oder) sowie in-
nerhalb der Tarifbereiche Berlin und Potsdam auch als 4-Fahr-
ten-Karten ausgegeben .

Einzelfahrausweise, die der Entwertung bedürfen, sind vom 
Fahrgast selbst und sofort bei Fahrtantritt zu entwerten bezie-
hungsweise entwerten zu lassen (bei 4-Fahrten-Karten pro Per-
son und Fahrt je einen Wertabschnitt beziehungsweise ein Ent-
wertungsfeld) . Der Fahrgast hat sich von der Entwertung zu 
überzeugen .

Die entwerteten Einzelfahrausweise und die Einzelfahrauswei-
se zum sofortigen Fahrtantritt sind nach Fahrtantritt nicht über-
tragbar .
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5.3.2 Einzelfahrausweise Kurzstrecke, Einzelfahraus-
weise Kurzstrecke Ermäßigungstarif 

Einzelfahrausweise für Kurzstrecken und Einzelfahrausweise 
für Kurzstrecken Ermäßigungstarif (nachfolgend Einzelfahr-
ausweise für Kurzstrecken genannt) gelten unabhängig von den 
befahrenen Flächenzonen und werden mit regional an den Aus-
hangfahrplänen bekannt gemachter Gültigkeit ausgegeben . Au-
ßerhalb des Tarifbereiches Berlin (Teilbereiche AB) gelten sie 
nur bei dem jeweils ausgebenden Verkehrsunternehmen . Eine 
Übersicht über die Kurzstreckenregelungen im Tarifgebiet ent-
hält Anlage 7 . 

Einzelfahrausweise für Kurzstrecken gelten nicht im Eisen-
bahn-Regionalverkehr .

Einzelfahrausweise für Kurzstrecken Ermäßigungstarif gelten 
für Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren .

Einzelfahrausweise für Kurzstrecken und Kurzstrecken Ermä-
ßigungstarif werden innerhalb des Tarifbereiches Berlin sowie 
innerhalb des Tarifbereichs Potsdam auch als 4-Fahrten-Karten 
ausgegeben . 

Einzelfahrausweise für Kurzstrecken, die der Entwertung be-
dürfen, sind vom Fahrgast selbst und sofort bei Fahrtantritt zu 
entwerten beziehungsweise entwerten zu lassen (bei 4-Fahrten-
Karten Kurzstrecke pro Person und Fahrt je einen Wertabschnitt 
beziehungsweise ein Entwertungsfeld) . Der Fahrgast hat sich 
von der Entwertung zu überzeugen .

Die Einzelfahrausweise für Kurzstrecken sind nach Fahrtantritt 
nicht übertragbar .

5.3.3 Tageskarten, Tageskarten Ermäßigungstarif, Ta-
geskarte VBB-Gesamtnetz

5.3.3.1 Tageskarten, Tageskarten Ermäßigungstarif

Tageskarten, Tageskarten Ermäßigungstarif (nachfolgend Ta-
geskarten genannt) werden ausgegeben

a) für Verbindungen

- zwischen Tarifwaben untereinander, 
- zwischen den Tarifbereichen kreisfreier Städte untereinander, 
- zwischen Tarifwaben und den Tarifbereichen kreisfreier 

Städte, 
- zwischen Tarifwaben und dem Tarifbereich Berlin und
- zwischen Tarifbereichen kreisfreier Städte (ausgenommen 

Potsdam) und dem Tarifbereich Berlin 

zum sofortigen Fahrtantritt beziehungsweise zum Fahrtantritt 
am vom Fahrgast gewählten, auf dem Fahrausweis aufgedruck-
ten Tag,

b) für Verbindungen

- innerhalb des Tarifbereiches Berlin,
- innerhalb der Tarifbereiche der kreisfreien Städte und
- in Orten mit Stadtlinienverkehr

im Vorverkauf und zur Entwertung bei Fahrtantritt beziehungs-
weise zum sofortigen Fahrtantritt bestimmt .

Tageskarten gelten

- bei Fahrausweisen, die zur Entwertung bestimmt sind, ab 
Entwertung bis 03:00 Uhr des Folgetages beziehungsweise

- bei Fahrausweisen mit aufgedrucktem Datum am entspre-
chenden Tag ganztägig bis 03:00 Uhr des Folgetages

für eine beliebige Anzahl Fahrten innerhalb der angegebenen Ver-
bindung beziehungsweise des angegebenen Geltungsbereiches .

Tageskarten Regeltarif für die räumlichen Geltungsbereiche 
Berlin AB, BC, ABC sowie Potsdam AB beinhalten die Mitnah-
me von drei Kindern im Alter von 6 bis einschließlich 14 Jah-
ren . Die Mitnahmeregelung gilt nur, wenn der Inhaber mindes-
tens 15 Jahre alt ist . 

Tageskarten des Ermäßigungstarifs gelten für Kinder von 6 bis 
einschließlich 14 Jahren .

Tageskarten und Tageskarten Ermäßigungstarif werden inner-
halb der Teilbereiche AB der Tarifbereiche Brandenburg an der 
Havel, Cottbus und Frankfurt (Oder) sowie innerhalb des Tarif-
bereichs Potsdam auch als 4er-Tageskarten ausgegeben .

Tageskarten, die der Entwertung bedürfen, sind vom Fahrgast 
selbst und sofort bei Fahrtantritt zu entwerten beziehungsweise 
entwerten zu lassen . Der Fahrgast hat sich von der Entwertung 
zu überzeugen .

Die entwerteten Tageskarten und die Tageskarten zum soforti-
gen Fahrtantritt sind nach Fahrtantritt nicht übertragbar .

5.3.3.2 Tageskarte VBB-Gesamtnetz

Die Tageskarte VBB-Gesamtnetz wird nur im Regeltarif ange-
boten und an jedermann ausgegeben .

Sie gilt an dem auf dem Fahrausweis aufgedruckten Kalender-
tag für beliebig viele Fahrten innerhalb des Verbundgebietes

- montags bis freitags von 09:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Fol-
getages,

- samstags, sonntags, am 24 . und 31 . Dezember sowie an den 
in ganz Brandenburg und Berlin gültigen gesetzlichen Feier-
tagen von 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Folgetages .

Die Tageskarte VBB-Gesamtnetz ist nach Fahrtantritt nicht 
übertragbar .

5.3.4 Kleingruppen-Tageskarten und Gruppentages-
karten für Schüler

Fahrten auf Kleingruppen-Tageskarten - im Buslinien- und Stra-
ßenbahnverkehr ab 10 Personen/bei Kleinbussen ab 5 Personen - 
sind bei den Verkehrsunternehmen, deren Verkehrsmittel in An-
spruch genommen werden sollen, mindestens 48 Stunden vor 
Fahrtantritt anzumelden. Anspruch auf Beförderung besteht nur, 
wenn die vom Verkehrsunternehmen mit der Anmeldebestäti-
gung festgelegten Fahrzeiten und Linien benutzt werden .
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Für den Eisenbahn-Regionalverkehr entfällt die Anmeldung . 
Für die Nutzung der Eisenbahn-Regionalverkehre sind die Hin-
weise in der Fahrplanauskunft zu beachten .

5.3.4.1 Kleingruppen-Tageskarten

Kleingruppen-Tageskarten werden ausgegeben

a) für Verbindungen

- zwischen Tarifwaben untereinander, 
- zwischen den Tarifbereichen kreisfreier Städte untereinander, 
- zwischen Tarifwaben und den Tarifbereichen kreisfreier 

Städte, 
- zwischen Tarifwaben und dem Tarifbereich Berlin und
- zwischen Tarifbereichen kreisfreier Städte (ausgenommen 

Potsdam) und dem Tarifbereich Berlin 

zum sofortigen Fahrtantritt beziehungsweise zum Fahrtantritt 
am vom Fahrgast gewählten, auf dem Fahrausweis aufgedruck-
ten Tag .

b) für Verbindungen

- innerhalb des Tarifbereiches Berlin,
- innerhalb der Tarifbereiche der kreisfreien Städte und
- in Orten mit Stadtlinienverkehr

im Vorverkauf und zur Entwertung bei Fahrtantritt beziehungs-
weise zum sofortigen Fahrtantritt bestimmt .

Kleingruppen-Tageskarten gelten 

- bei Fahrausweisen, die zur Entwertung bestimmt sind, ab 
Entwertung bis 03:00 Uhr des Folgetages beziehungsweise

- bei Fahrausweisen mit aufgedrucktem Datum am entspre-
chenden Tag ganztägig bis 03:00 Uhr des Folgetages

für eine beliebige Anzahl Fahrten innerhalb des angegebenen 
Geltungsbereiches .

Kleingruppen-Tageskarten werden für gemeinsame Fahrten 
von maximal 5 Personen ausgegeben .

Kleingruppen-Tageskarten, die der Entwertung bedürfen, sind 
vom Fahrgast selbst und sofort bei Fahrtantritt zu entwerten be-
ziehungsweise entwerten zu lassen . Der Fahrgast hat sich von 
der Entwertung zu überzeugen . Die entwerteten Kleingruppen-
Tageskarten sind nach Fahrtantritt nicht übertragbar .

5.3.4.2 Gruppentageskarten für Schüler

Gruppentageskarten für Schüler werden nur für Verbindungen 
innerhalb der Teilbereiche AB des Tarifbereichs Berlin bezie-
hungsweise für den Tarifbereich Berlin ABC ausgegeben . Sie 
gelten am vom Fahrgast gewählten, auf dem Fahrausweis auf-
gedruckten oder bei zur Entwertung bei Fahrtantritt bestimmten 
Karten an dem durch Entwerteraufdruck aufgebrachten Tag 
ganztägig und am Folgetag bis 03:00 Uhr für eine beliebige 
Anzahl gemeinsamer Fahrten .

Gruppentageskarten für Schüler werden für gemeinsame Fahr-
ten von Schülergruppen bis zur Klassenstufe 8 ausgegeben . 
Die Schülergruppe muss aus mindestens 10 Schülern bestehen 
und muss von einem Leiter begleitet werden, der mindestens 
18 Jahre alt ist . Sollte die Schülergruppe aus weniger als 10 Schü-
lern bestehen, ist unabhängig davon der Preis für 10 Schüler zu 
entrichten . Für je 10 Schüler kann eine Begleitperson den Grup-
pentageskartenpreis für Berlin AB beziehungsweise Berlin ABC 
nutzen . 

Gruppentageskarten für Schüler, die der Entwertung bedürfen, 
sind vom Fahrgast selbst und sofort bei Fahrtantritt zu entwer-
ten beziehungsweise entwerten zu lassen . Der Fahrgast hat sich 
von der Entwertung zu überzeugen . Die entwerteten Gruppen-
tageskarten für Schüler sind nach Fahrtantritt nicht übertragbar .

Die Ausgabe von Gruppentageskarten für Schüler kann nur ver-
langt werden, wenn die Beförderung der Gruppe in den regel-
mäßig verkehrenden Linienverkehrsmitteln möglich ist. Fahr-
ten auf Gruppentageskarten für Schüler sind bei den 
Verkehrsunternehmen, deren Verkehrsmittel in Anspruch ge-
nommen werden sollen, mindestens 48 Stunden vor Fahrtantritt 
anzumelden (ausgenommen für den Eisenbahn-Regionalver-
kehr). Anspruch auf Beförderung besteht nur, wenn die vom 
Verkehrsunternehmen mit der Anmeldebestätigung festgeleg-
ten Fahrzeiten und Linien benutzt werden .

Gruppentageskarten für Schüler können nur an besonders be-
kannt gegebenen Verkaufsstellen erworben werden .

5.4 Fahrausweise für die Mitnahme von Fahrrädern

Für die Beförderung von Fahrrädern und Tandems gilt Teil A,  
§ 11 „Beförderung von Sachen“. Fahrausweise für Fahrräder 
gelten nur in Verbindung mit einem gültigen VBB-Fahrausweis 
gemäß Teil B und Teil C sowie in Verbindung mit einem 
Schwerbehindertenausweis mit Beiblatt und gültiger Wertmar-
ke .

Jedes mitgenommene Fahrrad gemäß Anlage 4, Tabelle 3 .1 
oder Tandem ist beförderungsentgeltpflichtig. Fahren mehrere 
Personen gemeinsam mit einem VBB-Fahrausweis, ist auch je-
des weitere mitgenommene Fahrrad gemäß Anlage 4, Tabelle 
3.1 oder Tandem beförderungsentgeltpflichtig.

Die unentgeltliche Fahrradmitnahme wird im Teil B, Punkt 
5 .1 .1 geregelt .

5.4.1 Einzelfahrausweise Fahrrad und Tageskarten 
Fahrrad

Einzelfahrausweise Fahrrad und Tageskarten Fahrrad werden 
ausgegeben:

a) für das VBB-Gesamtnetz mit aufgedrucktem Gültigkeits-
datum und

b) für die Tarifbereiche Berlin und die kreisfreien Städte im 
Vorverkauf zur Entwertung bei Fahrtantritt beziehungswei-
se im Verkehrsmittel zum sofortigen Fahrtantritt bestimmt .
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Für die einmalige Mitnahme eines Fahrrades gemäß Anlage 4, 
Tabelle 3.1 ist ein Einzelfahrausweis Fahrrad zu lösen. Anstelle 
mehrerer Einzelfahrausweise Fahrrad kann auch eine Tageskar-
te Fahrrad gelöst werden. 

Eine Übersicht der Beförderungsentgelte enthält die Anlage 4, 
Tabelle 3 .

Fahrausweise, die der Entwertung bedürfen, sind vom Fahrgast 
selbst und sofort bei Fahrtantritt zu entwerten beziehungsweise 
entwerten zu lassen . Der Fahrgast hat sich von der Entwertung 
zu überzeugen .

Die Fahrausweise sind nach Fahrtantritt nicht übertragbar .

5.4.1.1 Einzelfahrausweise Fahrrad für die Tarifbereiche 
Berlin und kreisfreie Städte

Innerhalb der Tarifbereiche Berlin, Brandenburg an der Havel, 
Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam ist für die Mitnahme 
eines Fahrrades gemäß Anlage 4, Tabelle 3 .1 ein Einzelfahraus-
weis Fahrrad der zutreffenden Tarifstufe zu lösen.

Diese Fahrausweise berechtigen zu einer Fahrt mit beliebigem 
Umsteigen in Richtung auf das Fahrtziel über den reiseüblichen 
oder durch die Fahrplanlage bedingten Weg . Fahrtunterbre-
chungen sind innerhalb der nachfolgend aufgeführten Fahrzeit-
begrenzung beliebig oft gestattet:

- im Tarifbereich Berlin 120 Minuten ab Entwertung und
- in den Tarifbereichen der kreisfreien Städte 60 Minuten ab 

Entwertung .

Danach ist das Verkehrsmittel beziehungsweise die Bahnanlage 
unaufgefordert zu verlassen oder ein neuer Fahrausweis zu lö-
sen .

Mit Einzelfahrausweisen Fahrrad sind Rund- und Rückfahrten 
ausgeschlossen . Rückfahrten sind Fahrten in Richtung auf den 
Ausgangspunkt auf derselben Strecke, die bei der Hinfahrt be-
nutzt wurde . 

Rundfahrten sind Fahrten, die auf einem anderen Weg

- zum Ausgangspunkt,
- zu einem diesem nahe gelegenen Punkt oder
- zu einem Fahrtziel, das mit der Hinfahrt hätte erreicht wer-

den können, 

führen .

Darüber hinaus kann im Tarifbereich Berlin auch ein Einzel-
fahrausweis Fahrrad für Kurzstrecken erworben werden . Dieser 
gilt nicht im Eisenbahn-Regionalverkehr . Die Kurzstreckenre-
gelungen sind der Anlage 7, Punkt 1 zu entnehmen .

5.4.1.2 Einzelfahrausweis Fahrrad VBB-Gesamtnetz

Der Einzelfahrausweis Fahrrad VBB-Gesamtnetz berechtigt zur 
Mitnahme eines Fahrrades gemäß Anlage 4, Tabelle 3 .1 mit be-
liebigem Umsteigen unter Inanspruchnahme des jeweils nächst-

folgenden geeigneten Anschlusses in Richtung auf das Fahrtziel . 
Dieser Fahrausweis gilt für eine einfache Fahrt am aufgedruck-
ten Tag . Rück- und Rundfahrten sind ausgeschlossen .

5.4.1.3 Tageskarten Fahrrad für die Tarifbereiche Berlin, 
kreisfreie Städte und VBB-Gesamtnetz

Tageskarten Fahrrad gelten 

- bei Fahrausweisen, die zur Entwertung bestimmt sind, ab 
Entwertung bis 03:00 Uhr des Folgetages beziehungsweise

- bei Fahrausweisen mit aufgedrucktem Datum am entspre-
chenden Tag ganztägig bis 03:00 Uhr des Folgetages

für eine beliebige Anzahl Fahrten innerhalb des angegebenen 
Geltungsbereiches .

5.4.2 Monatskarten Fahrrad

Monatskarten Fahrrad werden an jedermann ausgegeben und 
sind übertragbar . Sie werden nur für die Tarifteilbereiche AB 
der Tarifbereiche Berlin, Brandenburg an der Havel, Cottbus, 
Frankfurt (Oder) und Potsdam sowie den Tarifbereich Berlin 
ABC und für das VBB-Gesamtnetz ausgegeben .

Die Monatskarten Fahrrad gelten generell nur für ein Fahrrad 
oder ein Tandem gemäß Anlage 4, Tabelle 3 .1 .

Eine Übersicht der Beförderungsentgelte enthält die Anlage 4, 
Tabelle 3 .

Monatskarten Fahrrad werden mit Gültigkeit von jedem Tag an 
ausgestellt . Sie gelten bis 24:00 Uhr des Tages des folgenden 
Monats, der in der Zahl dem ersten Geltungstag vorangeht . Bei 
Karten mit Gültigkeit ab 30 . oder 31 . Januar endet die Gel-
tungsdauer mit Ablauf des letzten Tages des Monats Februar .

Die Monatskarten Fahrrad werden nicht im Abonnement oder 
als Jahreskarte ausgegeben . 

5.5 Weiterfahrt 

Wünscht ein Fahrgast seine Fahrt über die in den Fahrausweis 
einbezogenen Flächenzonen hinaus fortzusetzen, hat er vor dem 
Verlassen dieser Flächenzonen einen weiteren Fahrausweis zu 
lösen. Dieser Fahrausweis bis zu der Flächenzone, in der das 
endgültige Fahrtziel liegt, muss zur Fahrt ab der letzten durch 
den ursprünglichen Fahrausweis abgedeckten Tarifwabe, durch 
die der vom Fahrgast gewählte Fahrweg führt, berechtigen .

Wünscht ein Fahrgast in den Tarifbereichen der kreisfreien 
Städte oder im Tarifbereich Berlin mit einem Fahrausweis, der 
nur für zwei Teilbereiche gültig ist, die Fahrt in den dritten Teil-
bereich fortzusetzen oder sie dort zu beginnen, hat er vor Ver-
lassen des Teilbereichs B beziehungsweise vor Fahrtantritt im 
Teilbereich A oder C einen Anschlussfahrausweis entsprechend 
dem räumlichen Geltungsbereich des Hauptfahrausweises zu 
lösen und ggf. zu entwerten. 

Nimmt ein Fahrgast ein Fahrrad gemäß Anlage 4, Tabelle 3 .1 
auf eine Monatskarte Fahrrad AB in den Teilbereich C mit, so 
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ist für das Fahrrad ebenfalls ein Anschlussfahrausweis zu lösen 
und ggf . zu entwerten .

Für Fahrten mit Start und Ziel im Teilbereich C ohne Berührung 
des Teilbereiches B werden keine Anschlussfahrausweise aus-
gegeben .

Anschlussfahrausweise sind nur zusammen mit dem Haupt-
fahrausweis gültig und ggf . mit diesem - spätestens jedoch an 
der letzten Haltestelle im Teilbereich B - zu entwerten .

Anschlussfahrausweise berechtigen zu einer Fahrt mit beliebi-
gem Umsteigen in Richtung auf das im Teilbereich A oder Teil-
bereich C liegende Fahrtziel über den reiseüblichen oder durch 
die Fahrplanlage bedingten Weg . Rund- und Rückfahrten sind 
ausgeschlossen . Fahrtunterbrechungen sind innerhalb der nach-
folgend aufgeführten Fahrzeitbegrenzung beliebig oft gestattet . 
Sie gelten im Tarifbereich Berlin 120 Minuten ab Entwertung, 
in den Tarifbereichen der kreisfreien Städte 60 Minuten ab Ent-
wertung, jedoch nicht länger als der Hauptfahrausweis .

Anschlussfahrausweise werden im Tarifbereich Berlin auch im 
Ermäßigungstarif und als Tageskarte (nur im Regeltarif) ange-
boten . Anschlussfahrausweise des Ermäßigungstarifs gelten für 
Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren . 

Anschlussfahrausweise Tageskarte gelten

(1) bei Fahrausweisen, die zur Entwertung bestimmt sind, ab 
Entwertung bis 03:00 Uhr des Folgetages, jedoch nicht länger 
als der Hauptfahrausweis, beziehungsweise
(2) bei Fahrausweisen mit aufgedrucktem Datum am entspre-
chenden Tag ganztägig bis 03:00 Uhr des Folgetages, jedoch 
nicht länger als der Hauptfahrausweis,

für eine beliebige Anzahl Fahrten im Teilbereich A oder C .

Der Anschlussfahrausweis Potsdam - Berlin AB berechtigt In-
haber eines Hauptfahrausweises für den Tarifbereich Potsdam 
zu einer Fahrt mit beliebigem Umsteigen in Richtung auf das 
im Tarifteilbereich Berlin AB beziehungsweise im Tarifbereich 
Potsdam liegende Fahrtziel über den reiseüblichen oder durch 
die Fahrplanlage bedingten Weg . Rund- und Rückfahrten sind 
ausgeschlossen . Fahrtunterbrechungen sind innerhalb der nach-
folgend aufgeführten Fahrzeitbegrenzung beliebig oft gestattet . 
Er gilt 120 Minuten ab Entwertung, jedoch nicht länger als der 
Hauptfahrausweis .

Fahren auf einer Tageskarte Regeltarif, Monatskarte VBB-Um-
weltkarte, 7-Tage-Karte VBB-Umweltkarte beziehungsweise 
einer Kleingruppen-Tageskarte oder einer Gruppentageskarte 
für Schüler mehrere Personen in den nicht einbezogenen Teilbe-
reich, so ist für jede Person ein Anschlussfahrausweis zu lösen. 

Wird auf eine persönliche Zeitkarte gemäß Punkt 5.2.5 für die 
Teilbereiche AB oder BC ein Fahrrad gemäß Anlage 4, Tabelle 
3 .1 in die nicht einbezogenen Teilbereiche A oder C mitgenom-
men, so ist für das Fahrrad kein weiterer Fahrausweis erforder-
lich . Diese Regelung gilt nur für die Tarifbereiche Berlin, 
Frankfurt (Oder) und Potsdam .

Wird auf einen Einzelfahrausweis für die Teilbereiche AB oder 
BC ein Hund in die nicht einbezogenen Teilbereiche A oder C 
mitgenommen, so ist auch für den Hund ein Anschlussfahraus-
weis erforderlich .

5.6 Verbundraumüberschreitende Fahrten

Bei Fahrten, bei denen Start oder Ziel außerhalb des Verbund-
raumes liegt, gelten ausschließlich die Tarife des Verkehrsun-
ternehmens, dessen Linie die Verbundraumgrenze überschrei-
tet. Die entsprechenden Fahrausweise können nur in den 
Fahrzeugen beziehungsweise bei den Verkaufseinrichtungen 
dieses Verkehrsunternehmens erworben werden .

Ist für Fahrten, deren Ziel außerhalb des Verbundraumes liegt, 
der hierfür erforderliche Fahrausweis bei Fahrtantritt nicht er-
hältlich, hat der Fahrgast für die Anfangsstrecke zunächst einen 
Fahrausweis nach diesem Tarif zu lösen.

Von der Tarifbestimmung gemäß erstem Satz sind folgende 
Ausnahmen zulässig:

a) Ist der Fahrgast im Besitz einer VBB-Zeitkarte und gleich-
zeitig einer Zeitkarte eines benachbarten Verkehrsverbundes 
beziehungsweise einer benachbarten Verkehrsgemeinschaft, 
deren Flächenzonen aneinanderstoßen, so kann die durchge-
hende Fahrt auf Linien, die im Bereich beider Flächenzonen 
verbundraumüberschreitend verkehren, ohne Lösen eines 
zusätzlichen Fahrscheins ausgeführt werden, soweit dass 
auch im Nachbarverkehrsverbund beziehungsweise in der 
benachbarten Verkehrsgemeinschaft geregelt ist .

b) Ist der Fahrgast im Besitz einer VBB-Zeitkarte für mindes-
tens einen Landkreis, so ist er berechtigt, das Mecklenburg-
Vorpommern-Ticket, das Sachsen-/Sachsen-Anhalt-/Thü-
ringen-Ticket ohne Lösen eines zusätzlichen Fahrscheins 
zu nutzen .

c) Für Fahrten zwischen bestimmten in der Anlage 1 .2 ge-
nannten Orten außerhalb des Verbundraumes und Orten im 
Verbundraum wird der VBB-Tarif angewendet . Dabei sind 
in der Anlage 1 .2 das bedienende, den VBB-Tarif anwen-
dende Verkehrsunternehmen, die zugeteilte Wabennummer 
und der definierte Wabenname angegeben.

Sofern in der Anlage 1 .2 oder im Teil E nichts anderes angege-
ben ist, sind auf dem Linienabschnitt, der den Verbundraum 
überschreitet, auch solche Zeitkarten gültig, deren Geltungsbe-
reich den Landkreis umfasst, aus dem die Linie den Verbund-
raum verlässt . Das gilt auch für Zeitkarten, die für das VBB-
Gesamtnetz gelten .

5.7 Beförderung von schwerbehinderten Menschen

Die unentgeltliche Beförderung von schwerbehinderten Menschen 
richtet sich nach dem Schwerbehindertengesetz § 228 Absatz 1 
Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX) . Zum Nachweis 
der Berechtigung müssen der gültige Schwerbehinder tenausweis 
und das Beiblatt mit aufgeklebter oder integrierter gültiger Wert-
marke des Versorgungsamtes vorgezeigt werden .
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Begleiter von schwerbehinderten Menschen werden generell 
unentgeltlich befördert, wenn die Berechtigung zur Mitnahme 
einer Begleitperson aus dem Schwerbehindertenausweis her-
vorgeht . Zusätzlich zu einer Begleitperson kann in diesem Fall 
auch ein Hund unentgeltlich mitgenommen werden . 

Krankenfahrstühle und sonstige orthopädische Hilfsmittel kön-
nen unentgeltlich mitgenommen werden, wenn der Fahrgast im 
Besitz eines gültigen Fahrausweises oder eines Schwerbehin-
dertenausweises mit Beiblatt und aufgeklebter oder integrierter 
gültiger Wertmarke ist und die Bauart des Verkehrsmittels die 
Mitnahme zulässt . Schwerbehinderte Menschen mit Merkzei-
chen G (gehbehindert) und aG (außerordentlich gehbehindert) 
können in den Zügen des Eisenbahn-Regionalverkehrs und der 
S-Bahn ein Fahrrad gem . Teil A, § 11 mitnehmen .

5.8 Beförderung von Vollzugsbeamten der Polizei 
und der Bundespolizei

Die Polizeivollzugsbeamten werden, wenn sie Uniform tragen 
und ihre Legitimation durch einen Dienstausweis nachweisen 

können, in allen Verkehrsmitteln der im VBB zusammenge-
schlossenen Unternehmen - im Eisenbahn-Regionalverkehr in 
der 2 . Klasse - innerhalb des Verbundgebietes unentgeltlich be-
fördert. Gleiches gilt für uniformierte Vollzugsbeamte der Bun-
despolizei . Ein Diensthund darf in diesen Fällen unentgeltlich 
mitgenommen werden .

6.  Rechnungen für Vorsteuerabzug der  Umsatzsteuer 
(Mehrwertsteuer)

Die Verkehrsunternehmen geben den umsatzsteuerlichen Be-
stimmungen entsprechende Rechnungen über steuerpflichtige 
Beförderungsleistungen nur auf Verlangen der Fahrgäste aus, 
soweit die Fahrausweise nicht ohnehin den umsatzsteuerlichen 
Bestimmungen als Rechnung entsprechen . Der Anspruch auf 
Ausstellung erlischt mit dem 31 . Januar des dem Gültigkeits-
zeitraum folgenden Jahres . Der Anspruch ist schriftlich auf vor-
geschriebenem Vordruck bei den von den Verkehrsunterneh-
men hierfür bestimmten Stellen nach Ablauf der Geltungsdauer 
geltend zu machen . Die Fahrausweise sind beizufügen .
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Fahrpreisübersicht Bartarif  Gültig ab 1. Januar 2020  Anlage 4 | Tabelle 2.1 
 

Tarif Räumliche Gültigkeit 

Einzelfahrausweise 
Regeltarif   

Einzelfahrausweise Ermäßi-
gungstarif  

Tarifstufen Preis 
EUR  Tarifstufen Preis 

EUR  
Orte mit   Typ I G1 1,40 G1E 1,10 
Stadtlinienverkehr  Typ II G2 1,50 G2E 1,20 
   Typ IV G4 1,10 G4E 0,80 
Landkreise  bis 2 Waben L2 1,60 L2E 1,30 
   3  Waben L3 2,30 L3E 1,80 
   4  Waben L4 2,90 L4E 2,10 
   5  Waben L5 3,70 L5E 2,80 
   über 5 Waben L6 4,60 L6E 3,40 
   bis  25 km R2 4,60 R2E 3,40 
   bis  35 km R3 6,00 R3E 4,40 
   bis  45 km R4 7,30 R4E 5,50 
   bis  55 km R5 8,90 R5E 6,70 
   bis  65 km R6 10,50 R6E 7,90 
   bis  75 km R7 12,30 R7E 9,20 
   bis  85 km R8 13,90 R8E 10,50 
   bis  95 km R9 15,20 R9E 11,50 
   bis 105 km RA 16,80 RAE 12,70 
   bis 125 km RB 19,60 RBE 14,80 
   bis 255 km RD 24,70 RDE 18,60 
krfr. St.  BRB, FF, CB  Kurzstrecke - - - - 
S=Brandenburg a. d. H.,  AB S1, V1, C1 1,80 S1E, V1E, C1E 1,30 
V=Frankfurt (Oder)  BC S2, V2, C2 1,80 S2E, V2E, C2E 1,30 
C=Cottbus  ABC S3, V3, C3 2,80 S3E, V3E, C3E 2,10 
4-Fahrten-Karte  AB S1M, V1M, C1M 6,60 S1ME, V1ME, C1ME 4,60 
krfr. St. Potsdam  Kurzstrecke P0 1,50 P0E 1,10 
P=Potsdam  AB P1 2,20 P1E 1,50 
   BC P2 2,00 P2E 1,40 
   ABC P3 2,90 P3E 2,00 
4-Fahrten-Karte  Kurzstrecke P0M 5,60 P0ME 4,00 
   AB P1M 7,60 P1ME 5,60 
   BC P2M 7,20 P2ME 5,20 
   ABC P3M 10,40 P3ME 7,60 
Berlin  Kurzstrecke B0 1,90 B0E 1,40 
B=Berlin  AB B1 2,90 B1E 1,80 
   BC B2 3,30 B2E 2,30 
   ABC B3 3,60 B3E 2,60 
4-Fahrten-Karte  Kurzstrecke B0M 5,60 B0ME 4,40 
   AB B1M 9,00 B1ME 5,60 
   BC B2M 12,00 B2ME 8,40 
   ABC B3M 13,20 B3ME 9,60 
Anschlussfahrausweis  krfr. Stadt A oder C A3, A4, A6 1,30 - - 
   Potsdam A oder C A5 1,40 - - 
   Berlin A oder C A2 1,70 A2E 1,30 
   Potsdam - Berlin AB A9 2,90  -   -  
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VBB-Tarif ab 01.01.2020, Seite 2 

2 
Fahrpreisübersicht Bartarif  Gültig ab 1. Januar 2020  Anlage 4 | Tabelle 2.2 
 

Tarif Räumliche Gültig-
keit 

Tageskarten Regeltarif  Tageskarten Ermäßigungs-
tarif 

Tarifstufen Preis 
EUR  Tarifstufen Preis 

EUR  
Orte mit   Typ I G1T 2,90 G1TE 2,20 
Stadtlinienverkehr  Typ II G2T 3,20 G2TE 2,40 
   Typ IV G4T 2,00 G4TE 1,70 
Landkreise  bis 2 Waben L2T 3,20 L2TE 2,60 
   3  Waben L3T 4,60 L3TE 3,60 
   4  Waben L4T 5,80 L4TE 4,20 
   5  Waben L5T 7,40 L5TE 5,60 
   über 5 Waben L6T 9,20 L6TE 6,80 
   bis  25 km R2T 9,20 R2TE 6,80 
   bis  35 km R3T 12,00 R3TE 8,80 
   bis  45 km R4T 14,60 R4TE 11,00 
   bis  55 km R5T 17,80 R5TE 13,40 
   bis  65 km R6T 21,00 R6TE 15,80 
   bis  75 km R7T 24,60 R7TE 18,40 
   bis  85 km R8T 27,80 R8TE 21,00 
   bis  95 km R9T 30,40 R9TE 23,00 
   bis 105 km RAT 33,60 RATE 25,40 
   bis 125 km RBT 39,20 RBTE 29,60 
   bis 255 km RDT 49,40 RDTE 37,20 
krfr. St.  BRB, FF, 
CB  Kurzstrecke - - - - 
S=Brandenburg a. d. H.,  AB S1T, V1T, C1T 3,80 S1TE, V1TE, C1TE 2,80 
V=Frankfurt (Oder)  BC S2T, V2T, C2T 3,80 S2TE, V2TE, C2TE 2,80 
C=Cottbus  ABC S3T, V3T, C3T 6,40 S3TE, V3TE, C3TE 4,80 

4er-Tageskarte  AB 
S1TM, V1TM, 

C1TM 14,40 
S1TME, V1TME, 

C1TME 10,40 
krfr. St. Potsdam  Kurzstrecke - - - - 
P=Potsdam  AB P1T 4,50 P1TE 3,20 
   BC P2T 4,20 P2TE 3,20 
   ABC P3T 6,10 P3TE 4,50 
4er-Tageskarte  AB P1TM 16,80 P1TME 12,00 
   BC P2TM 16,00 P2TME 12,00 
   ABC P3TM 23,20 P3TME 17,20 
Berlin  Kurzstrecke - - - - 
B=Berlin  AB B1T 8,60 B1TE 5,50 
   BC B2T 9,00 B2TE 5,80 
   ABC B3T 9,60 B3TE 6,00 
Anschlussfahraus-
weis 

 krfr. Stadt A oder 
C -  -  -  -  

   Potsdam A oder C -  -  -  -  
   Berlin A oder C A2T 3,50  -   -  
Gesamtnetz  Verbundgebiet RTT 22,00  -   -  
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VBB-Tarif ab 01.01.2020, Seite 3 
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Fahrpreisübersicht Bartarif  Gültig ab 1. Januar 2020  Anlage 4 | Tabelle 2.3 
 

Tarif Räumliche Gültig-
keit 

Kleingruppen-Tageskarten Gruppentageskarte für 
Schüler 

Tarifstufen 
Preis pro 
Gruppe 

EUR  
Tarifstufen Preis pro 

Person EUR  

Orte mit   Typ I G1TK 6,70  -   -  
Stadtlinienverkehr  Typ II G2TK 7,80  -   -  
   Typ IV G4TK 5,50  -   -  
Landkreise  bis 2 Waben L2TK 8,00 - - 
   3  Waben L3TK 11,50 - - 
   4  Waben L4TK 14,50 - - 
   5  Waben L5TK 18,50 - - 
   über 5 Waben L6TK 23,00 - - 
   bis  25 km R2TK 23,00 - - 
   bis  35 km R3TK 30,00 - - 
   bis  45 km R4TK 36,50 - - 
   bis  55 km R5TK 44,50 - - 
   bis  65 km R6TK 52,50 - - 
   bis  75 km R7TK 61,50 - - 
   bis  85 km R8TK 69,50 - - 
   bis  95 km R9TK 76,00 - - 
   bis 105 km RATK 84,00 - - 
   bis 125 km RBTK 98,00 - - 
   bis 255 km RDTK 123,50 - - 
krfr. St.  BRB, FF, CB  Kurzstrecke -  -  -  -  

S=Brandenburg a. d. H. ,  AB 
S1TK, V1TK, 

C1TK 8,50  -   -  

V=Frankfurt (Oder)  BC 
S2TK, V2TK, 

C2TK 8,50  -   -  

C=Cottbus  ABC 
S3TK, V3TK, 

C3TK 15,40  -   -  
krfr. St. Potsdam  Kurzstrecke - - -  - 
P=Potsdam  AB P1TK 11,00  -   -  
   BC P2TK 11,00  -   -  
   ABC P3TK 15,40  -   -  
Berlin  Kurzstrecke - - -  - 
B=Berlin  AB B1TK 23,50 B1SG 3,30 
   BC B2TK 24,30 - - 
   ABC B3TK 24,90 B3SG 3,40 

Anschlussfahrausweis 
 krfr. Stadt A oder 
C -  -  -  -  

   Potsdam A oder C -  -  -  -  
   Berlin A oder C  -   -   -   -  
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VBB-Tarif ab 01.01.2020, Seite 4 

4 
Fahrpreisübersicht Fahrradtarif   Gültig ab 1. Januar 2020  Anlage 4 | Tabelle 3.1 
 

Tarif Räumliche Gül-
tigkeit 

Einzelfahrausweis Fahrrad Tageskarte Fahrrad 

Tarifstufen Preis EUR Tarifstufen Preis 
EUR 

krfr. St.  BRB, FF, C Kurzstrecke - - - - 
S=Brandenburg a. d. H., AB - - - - 
V=Frankfurt (Oder) BC - - - - 
C=Cottbus ABC S3F,V3F,C3F 1,30 S3TF,V3TF,C3TF 3,30 
krfr. St. Potsdam Kurzstrecke - - - - 
P=Potsdam AB - - - - 
  BC - - - - 
  ABC P3F 1,80 P3TF 3,70 
Berlin Kurzstrecke B0F 1,30 - - 
B=Berlin AB B1F 2,00 B1TF 4,90 
  BC B2F 2,30 B2TF 5,30 
  ABC B3F 2,60 B3TF 5,50 
Gesamtnetz Verbundgebiet RTF 3,50 RTTF 6,00 

      
      Monatskarten Fahrrad   

 
 Tarif Räumliche Gül-

tigkeit 
Monatskarten 

  Tarifstufen Preis EUR  
  krfr. Städte        
  BRB, FF, CB, P      
  S=Brandenburg a. d. H. AB S/V/C/PAI 9,80 
  V=Frankfurt (Oder), C=Cottbus      
  P=Potsdam       
  Berlin AB BAI 10,50 
    ABC BCI 13,90 
  Gesamtnetz Verbundgebiet KNI 22,80 
   

 
Als Fahrräder gelten 

− zweirädrige einsitzige Fahrräder mit und ohne Elektro-Hilfsmotor 
− zweirädrige fahrradähnliche Roller 
− E-Tretroller mit einer Nenndauerleistung von unter 500 Watt gem. Elektrokleinstfahrzeuge-

Verordnung (eKFV) vom 6. Juni 19 
 

 
Aus Platzgründen sind im Folgenden die Teile C, D und E sowie die weiteren Anlagen (außer Anlage 

4) und Anhänge hier nicht abgedruckt. Den vollständigen VBB-Tarif erhalten Sie bei der VBB Ver-

kehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin und bei allen beteiligten 

Verkehrsunternehmen. 
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Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Kreisverwaltung Prignitz

Der abhanden gekommene Dienstausweis von Herrn André 
Zoller, Dienstausweisnummer 1633, ausgestellt am 08 .04 .2019, 
Gültigkeitsvermerk 12/2019, wird hiermit für ungültig erklärt .

Der abhanden gekommene Dienstausweis von Herrn Bernd 
Maslo, Dienstausweisnummer 1466, ausgestellt am 13 .12 .2016, 
Gültigkeitsvermerk 12/2019, wird hiermit für ungültig erklärt .

Der abhanden gekommene Dienstausweis von Herrn Ronny 
Veit, Dienstausweisnummer 1368, ausgestellt am 15 .01 .2014, 
wird hiermit für ungültig erklärt .

STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Amt Altdöbern

Im Amt Altdöbern ist zum nächstmöglichen Termin die Stelle 

der Amtsleiterin/des Amtsleiters 
im Bau- und Ordnungsamt (m, w, d)

unbefristet zu besetzen .

Der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber obliegt die Organisa-
tion und Verantwortung für den Bereich des Bau- und Ord-
nungsamtes des Amtes Altdöbern. Die Stelle ist mit einer 
 wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden ausgewiesen. Die 
Vergütung erfolgt gemäß des Tarifvertrages für den Öffent-
lichen Dienst (TVöD).

Gesucht wird eine fachlich kompetente und engagierte durch-
setzungsstarke Führungspersönlichkeit.  

Aufgabenschwerpunkte:

- fachliche, organisatorische und personelle Leitung des 
Bau- und Ordnungsamtes mit den Schwerpunkten
- Planung, Koordination und Überwachung aller Bau- 

und Planungsvorhaben des Amtes und in den amtsange-
hörigen Gemeinden des Amtes Altdöbern 

- Liegenschaftsverwaltung 
- Hochbau- und Immobilienverwaltung
- Tiefbau und Stadtwirtschaft, Bauhöfe
- Friedhofsverwaltung
- Bauordnung und Bauleitplanung
- Koordination und Überwachung des Umwelt-, Natur 

und Landschaftsschutzes
- Brandschutz, Allgemeines Ordnungsrecht, Gefahren-

abwehr und Sondernutzungen im öffentlichen Bereich
- Gewerbeangelegenheiten, Einwohnermeldeamt 
- Personenstandsangelegenheiten, Standesamt

-  Mitwirkung bei der Haushalts- und Investitionsplanung
-  Vertretung der Dienststelle nach außen, Zusammenarbeit 

mit politischen Gremien
-  Vertretung des Amtsdirektors

Eine Erweiterung beziehungsweise Änderung des Aufgabenbe-
reiches bleibt vorbehalten .

Anforderungen:

- Hochschulabschluss im bautechnisch-ingenieurwissen-
schaftlichen Bereich (Architektur, Bauingenieurwesen, 
Stadt- und Regionalplanung) oder

- Hochschulabschluss in der Fachrichtung allgemeine Ver-
waltung oder abgeschlossene Qualifizierung zum Verwal-
tungsfachwirt beziehungsweise Verwaltungs-Betriebswirt 
mit mehrjähriger Berufserfahrung, möglichst im Fachbe-
reich Bauamt

- fundierte Rechts- und Fachkenntnisse insbesondere im 
Bau- und Ordnungsrecht sowie im Verwaltungsrecht

- Kenntnisse im Vertrags- und Vergaberecht
- Leitungs- und Führungserfahrung
- hohes Maß an Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Team-

fähigkeit
- gute strategische Fähigkeiten, Durchsetzungsstärke sowie 

Organisationsvermögen
- kompetente und sachliche Umgangsweise auch in Konflikt-

situationen
- Verantwortungsbewusstsein
- fundierte EDV-Kenntnisse (gängige Office-Programme, 

fachspezifische Programme, Geografische Informations-
systeme)

- gültiger Führerschein der Klasse B

Das Amt Altdöbern bietet eine zusätzliche, betriebliche Alters-
vorsorge sowie attraktive Arbeitsbedingungen mit flexibler Ar-
beitszeitregelung .
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Schwerbehinderte (m, w, d) werden bei gleicher Qualifikation 
und Eignung bevorzugt berücksichtigt . Bei Einstellung ist ein 
polizeiliches Führungszeugnis einzureichen .

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit tabellarischem 
Lebenslauf, Übersicht über bisherige Tätigkeiten und Zeugnis-
kopien richten Sie bitte in einem verschlossenen Briefumschlag 
mit dem Hinweis „Bewerbung Amtsleiter/in Bau- und Ord-
nungsamt - nicht öffnen!“ bis zum 3. Januar 2020 an das:

Amt Altdöbern
Der Amtsdirektor
Marktstraße 1
03229 Altdöbern

oder per E-Mail zusammengefasst als ein PDF-Dokument  
(maximal 20 MB) an:

personal2@amt-altdoebern .de .

Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung beziehungs-
weise dem Vorstellungsgespräch entstehen, können nicht über-
nommen werden .

Bitte legen Sie einen ausreichend frankierten Rückumschlag 
bei, sofern Sie die Bewerbungsunterlagen nach Beendigung des 
Auswahlverfahrens zurückerhalten möchten.

Mit der Zusendung der Bewerbungsunterlagen erklären sich die 
Bewerberinnen und Bewerber einverstanden, dass die erforder-
lichen persönlichen Daten im Rahmen des Bewerbungsverfah-
rens verarbeitet und elektronisch gespeichert werden . 
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Herausgeber: Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, 
Anschrift: 14473 Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107, Telefon: 0331 866-0 .
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